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Gesetzentwurf 
der Staatsregierung 

zur Änderung des Bayerischen Landesbank-Gesetzes und des Sparkas-
sengesetzes 

A) Problem 

Die Bayerische Landesbank geriet im Zuge der internationalen Finanzmarkt-
krise im vierten Quartal 2008 in eine schwerwiegende und sich rapide ver-
schlimmernde Krise. Sie wurde daraufhin durch verschiedene Kapitalmaß-
nahmen im Umfang von insgesamt 10 Mrd. Euro durch den Freistaat Bayern 
stabilisiert. Außerdem wurde sie vor Verlustrisiken aus strukturierten Wert-
papieren (ABS-Portfolio) in Höhe von bis zu 4,8 Mrd. Euro abgeschirmt.  

Die Bayerischen Sparkassen haben sich an der Rekapitalisierung und der Ab-
schirmung nicht beteiligt. Dadurch wird der Freistaat Bayern überwiegender 
Mehrheitsaktionär an der BayernLB Holding AG, über die die Beteiligung an 
der Bayerischen Landesbank gehalten wird. 

Die Bayerische Landesbank steht nun vor großen Herausforderungen. Im 
Rahmen der Umstrukturierung der Bank gilt es, die Bank neu aufzustellen 
und ein Geschäftsmodell zu entwickeln, mit dem die Bank im Wettbewerb 
bestehen kann.  

In Folge dieser Ereignisse ergibt sich für das Bayerische Landesbankgesetz 
insbesondere folgender Änderungsbedarf: 

1. Gremienzusammensetzung 

Die bisherigen Bestimmungen über die Zusammensetzung der Gremien 
der Bayerischen Landesbank (Verwaltungsrat, Generalversammlung) ge-
hen von einer paritätischen Beteiligung des Freistaats Bayern und des 
Sparkassenverbands an der Bank aus. Die Bestimmungen passen somit 
nicht mehr zu den aktuellen Beteiligungsverhältnissen. Außerdem sieht 
das Gesetz bislang keinen Vertreter der Beschäftigten der Bank im Ver-
waltungsrat vor, so dass deren Belange gerade vor dem Hintergrund der 
Umstrukturierungen und Kosteneinsparungen nicht vertreten sind. 
Schließlich ist derzeit die Hereinnahme externen Sachverstands in den 
Verwaltungsrat nicht vorgesehen.  

2. Erweiterung der Strukturmöglichkeiten der Bayerischen Landesbank 

Der nationale und internationale Bankenmarkt befindet sich in einem 
grundlegenden Umbruch. Die aktuelle Finanzmarktkrise beschleunigt 
diesen Prozess massiv. Banken stellen sich neu auf, trennen sich von Ge-
schäftsfeldern, erwerben neue hinzu oder gehen Verbindungen mit ande-
ren Kreditinstituten ein. Nicht zuletzt aufgrund der von der Europäischen 
Kommission geforderten aber auch betriebswirtschaftlich notwendigen 
Umstrukturierung wird sich auch die Bayerische Landesbank neu positi-
onieren und insofern an dieser Neuordnung im Bankenmarkt teilnehmen. 
Als Anstalt des öffentlichen Rechts verfügen sie bzw. ihre Anteilseigner 
jedoch derzeit nur sehr eingeschränkt über die rechtlichen Instrumente 
des Umwandlungsrechts, um auf diese Entwicklungen zeitnah und flexi-
bel reagieren zu können.  

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 
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3. Beschreibung der Aufgaben der Bayerischen Landesbank 

Die Aufgabenbeschreibung in Art. 2 des Bayerischen Landesbankgeset-
zes bringt den öffentlichen Auftrag der Bank nicht hinreichend präzise 
und bisher nur einen Teilbereich zum Ausdruck. Nicht zuletzt der Weg-
fall der staatlichen Haftungsprivilegien Anstaltslast und Gewährträger-
haftung hat außerdem deutlich gemacht, dass sie ihren öffentlichen Auf-
trag als eine im internationalen Wettbewerb stehende Geschäftsbank zu 
erfüllen hat. Dieser für die Bank fundamentale Umstand sollte auch im 
Gesetz nachvollzogen werden. Nicht zuletzt die politischen Diskussionen 
im Zusammenhang mit dem Engagement der Bayerischen Landesbank in 
strukturierte ABS-Wertpapiere haben schließlich gezeigt, dass eine Neu-
fassung und Präzisierung der Aufgabenbeschreibung sinnvoll ist.  

 

B) Lösung 

Wesentliches Ziel dieses Gesetzentwurfs ist es, die Gremienzusammenset-
zung der Bank neu zu regeln. Außerdem soll das Instrumentarium des Um-
wandlungsrechts auch für die Bank als Anstalt des öffentlichen Rechts nutz-
bar gemacht werden, um die Bank im Rahmen der anstehenden Umstruktu-
rierung und Neuordnung des Bankenmarkts flexibel und optimal aufstellen 
zu können. Schließlich wird die Aufgabenbeschreibung in Art. 2 BayLBG 
überarbeitet. 

Zu 1.)  
Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Bank wird grundlegend neu 
geregelt. Die Änderung der Beteiligungsverhältnisse wird in der Weise nach-
vollzogen, dass der Freistaat Bayern zukünftig über die Mehrheit in diesem 
Gremium verfügen kann. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des 
erheblichen finanziellen Engagements des Staates in der schwierigen Phase 
der Umstrukturierung erforderlich. Zusätzlich ist auch die Aufnahme sog. 
externer, d.h. nicht dem Freistaat Bayern bzw. der Sparkassenorganisation 
zuzurechnender Vertreter in den Verwaltungsrat vorgesehen. Schließlich soll 
auch die Interessenvertretung der Belegschaft der Bank durch einen verbind-
lichen Sitz im Verwaltungsrat institutionalisiert werden. Im Interesse der 
Effizienz des Gremiums wird eine zu große Erweiterung vermieden, indem 
die staatlichen Vertreter ein doppeltes Stimmrecht erhalten statt zusätzliche 
staatliche Vertreter zu entsenden.  

Zu 2.) 
Gemäß § 1 Abs. 2 des Umwandlungsgesetzes sind Umwandlungen einer 
landesrechtlichen Anstalt des öffentlichen Rechts nur möglich, wenn dies 
durch ein Landesgesetz ausdrücklich vorgesehen ist. Das Bayerische Landes-
bankgesetz ermöglicht dies jedoch bislang nur für Umwandlungen der un-
selbständigen Anstalten Bayerische Landesbausparkasse und Bayerische 
Landesbodenkreditanstalt. Umwandlungsmöglichkeiten bieten insbesondere 
den Vorteil, dass sie durch die gesetzlich angeordnete Gesamtrechtsnachfolge 
Umstrukturierungsmaßnahmen wesentlich erleichtern können. Auch kann 
dadurch für den Freistaat Bayern die Palette der strategischen Optionen in 
rechtlicher Sicht erweitert werden. Im Sinne einer größtmöglichen Flexibili-
sierung soll die Bank zukünftig deshalb das Instrumentarium des Umwand-
lungsrechts, wie es juristischen Personen des Privatrechts bereits zur Verfü-
gung steht, nutzen können. Hierzu zählen die Möglichkeiten der Verschmel-
zung (Fusion), der Spaltung (Abspaltung und Ausgliederung), der Vermö-
gensübertragung sowie des Rechtsformwechsels.  
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Zu 3.) 
Die Aufgabenbeschreibung der Bayerischen Landesbank wird neu gefasst. 
Einerseits wird insbesondere die ordnungspolitische Funktion der Bank in 
Bayern als Kern des öffentlichen Auftrags der Bank ausdrücklich erwähnt 
und damit stärker als bisher betont. Andererseits wird klargestellt, dass es 
sich bei der Bayerischen Landesbank zugleich um eine im Wettbewerb ste-
hende Geschäftsbank handelt. Als wesentliche Teile ihres künftigen Ge-
schäftsmodells werden außerdem exemplarisch ihre Rolle als Staats-, Kom-
munal- und Sparkassenzentralbank erwähnt. Eine Fixierung eines bestimmten 
Geschäftsmodells wird damit nicht bezweckt noch erscheint dies sinnvoll 
oder möglich. Gerade weil die Bayerische Landesbank eine im Wettbewerb 
stehende Geschäftsbank ist, muss sie aus wirtschaftlichen Gründen in der 
Lage sein, laufend ihr Geschäftsmodell den sich wechselnden Anforderungen 
des Marktes anzupassen und insoweit über die notwendige Flexibilität verfü-
gen.  

 

C) Alternativen 

Keine 

 

D) Kosten 

─ Für den Staat und die Kommunen:  

Keine  

─ Für Wirtschaft und Bürger:  

Keine 
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Gesetzentwurf 
zur Änderung des Bayerischen Landesbank-Gesetzes 
und des Sparkassengesetzes 

§ 1 

Das Gesetz über die Bayerische Landesbank (Bayerisches 
Landesbank-Gesetz – BayLBG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Februar 2003 (GVBl S. 54, ber. 
S. 316, BayRS 762-6-F), zuletzt geändert durch Art. 19 des 
Gesetzes vom 14. April 2009 (GVBl S. 86), wird wie folgt 
geändert: 

1. Art. 1 Abs. 3 wird aufgehoben.  

2. Es wird folgender Art. 1a eingefügt: 

„Art. 1a  
Umwandlung 

(1) 1Die Bank kann nach Maßgabe der nachfolgenden 
Vorschriften an einer Vereinigung, Spaltung (Ausglie-
derung, Abspaltung), Vermögensübertragung und ei-
nem Rechtsformwechsel beteiligt sein. 2Sie kann durch 
Beschluss der Generalversammlung mit Zustimmung 
der Aufsichtsbehörde 
1. mit anderen juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts oder sonstigen Rechtsträgern durch Ver-
schmelzungsvertrag im Weg der Übertragung ihres 
Vermögens auf den anderen Rechtsträger oder der 
Neugründung unter Eintritt von Gesamtrechtsnach-
folge verschmolzen werden; 

2. einen oder mehrere Teile ihres Vermögens, ein-
schließlich der rechtlich unselbständigen Anstalten, 
unter Eintritt von Gesamtrechtsnachfolge durch 
Spaltungs- und Übernahmevertrag ganz oder zum 
Teil auf andere bestehende oder dadurch gegründe-
te Rechtsträger unter eigener oder unter Beteili-
gung der Träger der Bank an diesem Rechtsträger 
übertragen; wird eine unselbständige Anstalt der 
Bank ausgegliedert oder abgespalten, kann an die 
Stelle der Übertragung auf einen neu gegründeten 
übernehmenden Rechtsträger die rechtliche Ver-
selbständigung der unselbständigen Anstalt unter 
Beteiligung der Bank, der Träger oder mittelbaren 
Träger der Bank an der verselbständigten Anstalt 
treten; 

3. einen oder mehrere Teile ihres Vermögens, ein-
schließlich der rechtlich unselbständigen Anstalten, 
unter Eintritt von Gesamtrechtsnachfolge durch 
Übertragungsvertrag auf andere bestehende 
Rechtsträger gegen Gewährung einer Gegenleis-
tung an die Bank oder die Träger der Bank, die 
nicht in einer Beteiligung besteht, übertragen; 

4. durch Formwechsel in eine Aktiengesellschaft um-
gewandelt werden; die Generalversammlung stellt 
die Satzung der Aktiengesellschaft fest; eine nota-
rielle Beurkundung ist nicht erforderlich; die Trä-
ger der Bank gelten als Gründer der Aktiengesell-
schaft und erhalten die Aktien entsprechend ihrem 
Anteil am Grundkapital der Bank; 

5. als übernehmender Rechtsträger an Verschmelzun-
gen, Spaltungen oder Vermögensübertragungen be-
teiligt sein. 

(2) 1Bei einer Umwandlung nach Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 
bis 4 sind bestehende Rechte der Gläubiger der Bank 
zu wahren. 2Die Gewährträgerhaftung nach Art. 4 und 
22 gilt fort. 3Das Nähere über die Umwandlung regelt 
die Satzung der Bank. 

(3) 1Wird die Bank nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 als über-
tragender Rechtsträger mit einem anderen Rechtsträger 
verschmolzen oder überträgt sie nach Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 oder 3 eine rechtlich unselbständige Anstalt auf 
einen anderen Rechtsträger, geht die Trägerstellung der 
Bank an der unselbständigen Anstalt auf den überneh-
menden Rechtsträger über. 2Ist der übernehmende 
Rechtsträger eine juristische Person des Privatrechts, 
wird dieser mit der Trägerschaft an der unselbständigen 
Anstalt beliehen. 3Im Fall des Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 wird 
die Bank mit Wirksamwerden eines Formwechsels mit 
der Trägerschaft an ihren rechtlich unselbständigen An-
stalten beliehen. 4Die Anstalten unterliegen der Rechts-
aufsicht entsprechend Art. 17 Abs. 1 und 2. 5Der belie-
hene Träger unterliegt hinsichtlich der Beachtung des 
öffentlichen Auftrags der Anstalten der Fachaufsicht 
der Aufsichtsbehörde gemäß Art. 17 Abs. 1 Satz 1; sie 
kann ihm insoweit Weisungen erteilen. 

(4) 1Im Rahmen von Umwandlungsvorgängen nach 
Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 und 2 kann die Bank zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben und Geschäfte auch rechtlich 
selbständige Anstalten des öffentlichen Rechts als 
übernehmende Rechtsträger errichten oder ihre unselb-
ständigen Anstalten verselbständigen. 2Diese selbstän-
digen Anstalten haben einen Vorstand, dem die Ge-
schäftsführung der Anstalten obliegt, und einen Ver-
waltungsrat. 3Weitere Einzelheiten über die Aufgaben, 
Befugnisse, Vertretung und Rechtsverhältnisse dieser 
Anstalten sowie über die Zusammensetzung, Aufgaben 
und Befugnisse ihrer Gremien werden in einem von der 
Bank zu erlassenden Statut bestimmt, soweit dieses Ge-
setz keine Regelung trifft. 4Art. 17 Abs. 1 und 2 gelten 
entsprechend. 5Geht die Trägerschaft an diesen Anstal-
ten nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder 2 auf eine juristische 
Person des Privatrechts über, wird diese mit der Trä-
gerschaft an der übernehmenden Anstalt beliehen. 
6Abs. 3 Satz 5 gilt entsprechend. 
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(5) Umwandlungen nach Abs. 1 sind Umwandlungen 
im Sinn des Umwandlungsgesetzes, auf die dessen 
Vorschriften entsprechend anzuwenden sind, soweit 
dieses Gesetz, die Satzung der Bank oder ein Staatsver-
trag nicht etwas anderes bestimmen. 
(6) Bei Umwandlungen nach Abs. 1 ist das besondere 
Interesse der Träger, im Fall der Beleihung der mittel-
baren Träger an der Aufgabenerfüllung der unselbstän-
digen Anstalten zu berücksichtigen.“ 

3. Art. 2 wird wie folgt geändert: 
a) Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) 1Die Bank hat insbesondere die Aufgabe, in 
Bayern durch ihre Geschäftstätigkeit unter Beach-
tung der Markt- und Wettbewerbserfordernisse den 
Wettbewerb zu stärken und die angemessene und 
ausreichende Versorgung der Wirtschaft, insbeson-
dere des Mittelstands, und der öffentlichen Hand 
mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen si-
cherzustellen. 2Sie ist eine im Wettbewerb stehende 
Geschäftsbank, die sich regional schwerpunktmä-
ßig auf Bayern, Deutschland und die angrenzenden 
Wirtschaftsräume Europas konzentriert. 
(2) 1Die Bank unterstützt durch ihre Geschäftstä-
tigkeit den Freistaat Bayern und seine kommunalen 
Körperschaften einschließlich der Sparkassen in 
der Erfüllung öffentlicher Aufgaben, insbesondere 
der Strukturförderaufgaben. 2Sie ist Sparkassen-
zentralbank und betreibt ihre Geschäfte insoweit 
unter Berücksichtigung der Belange der Sparkas-
sen. 3Sie ist auch Kommunalbank und übernimmt 
für den Freistaat Bayern die Funktion einer Haus-
bank.“ 

b) Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
„(4) Die Bank kann zur Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben und Geschäfte insbesondere 
1. Pfandbriefe und sonstige Schuldverschreibun-

gen ausgeben und sonstige Schuldbuchforde-
rungen begründen,  

2. Unternehmen oder Beteiligungen daran erwer-
ben oder veräußern, 

3. sich an Verbänden beteiligen, 
4. Gesellschaften gründen, 
5. rechtlich unselbständige Anstalten des öffent-

lichen Rechts innerhalb der Bank errichten, 
6. die Trägerschaft an anderen Anstalten des öf-

fentlichen Rechts ganz oder zum Teil durch 
Vertrag übernehmen; dies gilt nicht für Spar-
kassen.“ 

4. Art. 3 wird wie folgt geändert: 
a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Es wird folgender neuer Satz 4 eingefügt: 
„4Die Anteilsinhaber des beliehenen Trägers 
sind mittelbare Träger der Bank (mittelbare 
Träger).“ 

bb) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5. 

b) In Abs. 2 Nr. 5 werden die Worte „und die Gene-
ralversammlung“ gestrichen. 

5. In Art. 4 Abs. 4 Satz 1 werden nach dem Wort „ihren“ 
die Worte „zum Zeitpunkt der Begründung der Ver-
bindlichkeit bestehenden“ eingefügt. 

6. Art. 8 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) 1Der Verwaltungsrat besteht vorbehaltlich der 
Regelung in Abs. 3 aus elf Mitgliedern. 2Er setzt 
sich zusammen aus 

1. dem Staatsminister der Finanzen, 
2. dem Staatsminister des Innern,  
3. dem Staatsminister für Wirtschaft, Infrastruk-

tur, Verkehr und Technologie,  
4. einem weiteren Vertreter des Staatsministeri-

ums der Finanzen, 
5. einem Vorstandsmitglied einer bayerischen 

Sparkasse, 
6. einem Vertreter der bayerischen kommunalen 

Spitzenverbände, 
7. einem Vertreter der Personalvertretung der 

Bayerischen Landesbank, 
8. vier weiteren externen Mitgliedern, die vom 

Staatsministerium der Finanzen im Einver-
nehmen mit dem Staatsministerium des Innern 
und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Inf-
rastruktur, Verkehr und Technologie bestellt 
werden.  

3Für jedes Verwaltungsratsmitglied können bis zu 
zwei Stellvertreter bestellt werden. 4Die Mitglieder 
gemäß Nrn. 5 und 6 werden vom Sparkassenver-
band Bayern, das Mitglied gemäß Nr. 7 wird von 
der Personalvertretung der Bank bestellt.“  

b) Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Den Vorsitz im Verwaltungsrat führt der 
Staatsminister der Finanzen.“ 

c) Abs. 5 Satz 3 wird aufgehoben. 

d) Abs. 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Die Mitglieder gemäß Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 ver-
fügen über ein doppeltes Stimmrecht, soweit die 
Satzung nichts anderes bestimmt.“ 

e) Es werden folgende Abs. 7 und 8 angefügt: 

„(7) Mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrats 
muss über Sachverstand in Rechnungslegung oder 
Abschlussprüfung verfügen. 

(8) Das Nähere über Zusammensetzung, Aufgaben, 
Geschäftsgang und sonstige Rechtsverhältnisse des 
Verwaltungsrats regelt die Satzung.“ 
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7. Art. 10 erhält folgende Fassung: 

„Art. 10 
Generalversammlung 

(1) 1Die Träger bzw. im Fall der Beleihung gemäß 
Art. 3 Abs. 1 Satz 2 die mittelbaren Träger üben ihre 
Rechte in Bezug auf die Bank in der Generalversamm-
lung aus. 2Die Generalversammlung beschließt insbe-
sondere über die Satzung der Bank. 
(2) 1Die Träger entsenden jeweils bis zu drei Vertreter 
in die Generalversammlung. 2Im Fall der Beleihung 
gemäß Art. 3 Abs. 1 Satz 2 entsenden die mittelbaren 
Träger an Stelle des beliehenen Trägers jeweils bis zu 
drei Vertreter in die Generalversammlung.  
(3) 1Das Stimmrecht wird entsprechend dem Anteil der 
Träger am Grundkapital der Bank einheitlich durch je-
weils einen Vertreter des jeweiligen Trägers (Stimm-
führer) ausgeübt. 2Im Fall der Beleihung richtet sich 
das Stimmrecht der Stimmführer der mittelbaren Träger 
nach ihrem mittelbaren Kapitalanteil an der Bank. 
(4) Das Nähere regelt die Satzung.“ 

8. Art. 21 Sätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 
„2Der Beirat besteht aus dem Vorsitzenden und bis zu 
sechs weiteren Mitgliedern, die auf Vorschlag des 
Staatsministers des Innern berufen werden. 3Den Vor-
sitz führt der Staatsminister des Innern oder ein von 
ihm benannter Vertreter.“ 

9. Art. 22 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 
bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Die Haftung des Sparkassenverbands Bayern 
entfällt für zukünftig begründete Verbindlich-
keiten, sobald der Sparkassenverband Bayern 
nicht mehr unmittelbar oder mittelbar am Ka-
pital der Landesbodenkreditanstalt beteiligt 
ist.“ 

b) In Abs. 3 wird das Wort „Kapitalanteilen“ durch 
die Worte „zum Zeitpunkt der Begründung der 
Verbindlichkeit bestehenden unmittelbaren oder 
mittelbaren Anteilen am Kapital der Landesboden-
kreditanstalt“ ersetzt. 

§ 2 

Art. 24 des Gesetzes über die öffentlichen Sparkassen - 
Sparkassengesetz – SpkG - (BayRS 2025-1-I), zuletzt ge-
ändert durch § 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2008 (GVBl 
S. 461), wird wie folgt geändert: 
1. Satz 2 wird aufgehoben. 
2. Der bisherige Satz 3 wird Satz 2. 

§ 3 

Dieses Gesetz tritt am ………………………….. in Kraft. 

Begründung: 

A. Allgemeiner Teil 

Die internationalen Finanzmärkte befinden sich seit Mitte des Jah-
res 2007 in der Krise. Ausgehend von den Problemen auf dem US-
Hypothekenmarkt hat sich die Krise seitdem weltweit ausgebreitet 
und insbesondere mit dem Zusammenbruch der Investmentbank 
Lehman Brothers im September 2008 zu einer massiven System- 
und Vertrauenskrise zugespitzt. Den erheblichen Verwerfungen an 
den internationalen Finanzmärkten konnte sich auch die Bayeri-
sche Landesbank nicht entziehen. So musste die Bayerische Lan-
desbank infolge dieser Ereignisse insbesondere im vierten Quartal 
2008 erhebliche Belastungen hinnehmen und geriet so in eine 
schwerwiegende und sich rapide verschlechternde Krise.  

Vor dem Hintergrund ihrer Systemrelevanz für das gesamte Ban-
kensystem in Deutschland und Europa sowie der nachlaufenden 
Gewährträgerhaftung für bis zum 18.07.2005 begründete Verbind-
lichkeiten hat sich der Freistaat Bayern entschlossen, die Bank mit 
einer Kapitalzufuhr in Höhe von 10 Mrd. Euro zu stabilisieren und 
vor weiteren Verlustrisiken aus dem ABS-Portfolio in Höhe von 
bis zu 4,8 Mrd. Euro abzuschirmen. Die Bayerischen Sparkassen 
haben sich an den Kapitalmaßnahmen sowie der Abschirmung 
nicht beteiligt. Die allein durch den Freistaat durchgeführten Sta-
bilisierungsmaßnahmen haben deshalb zu einer deutlichen Ver-
schiebung der Beteiligungsverhältnisse an der Bayerischen Lan-
desbank geführt.  

Aufgrund der damit einhergehenden Vorgaben der Europäischen 
Kommission aber auch aufgrund betriebswirtschaftlicher Notwen-
digkeiten stehen bei der Bayerischen Landesbank nun eine tief-
greifende Umstrukturierung und eine Neuausrichtung des Ge-
schäftsmodells der Bank an. Hierzu gehören eine Redimensionie-
rung der Bank und ein weitgehender Rückzug aus Auslandsaktivi-
täten. Ziel ist es, die Auswirkungen der internationalen Finanzkri-
se zu überwinden und die Bank zukunftsfähig zu machen.  

Das Bayerische Landesbankgesetz regelt die Aufgaben, die innere 
Struktur und Willensbildung sowie den für die Tätigkeit der Bank 
maßgeblichen Rechtsrahmen. Ziel dieses Gesetzentwurfs ist es, 
die notwendigen Anpassungen des Gesetzes vor dem Hintergrund 
der skizzierten Situation vorzunehmen. 

Dies betrifft zum einen die Neuregelung der Zusammensetzung 
der Gremien. Ausgehend von der im Jahr 2002 durchgeführten 
Gremienreform werden die internen Strukturen konsequent wei-
terentwickelt. Durch die damalige deutliche Verkleinerung des 
Gremiums konnten Effizienz und Sitzungsturnus deutlich verbes-
sert werden. Die Reduzierung der Sitze des Sparkassenverbands 
Bayern im Rahmen der Anpassung an die geänderten Beteili-
gungsverhältnisse soll nun dazu genutzt werden, den Verwaltungs-
rat auch für externe Mitglieder zu öffnen, ohne dabei die Effizienz 
des Gremiums zu gefährden. Durch die Heranziehung von Fach-
leuten aus Wirtschaft und Wissenschaft können außerdem die be-
absichtigte stärkere Kundenfokussierung der Bayerischen Landes-
bank unterstützt und gleichzeitig externer Sachverstand zur Re-
strukturierung der Bank eingebracht werden. Dabei gilt es, auch 
die Interessen der Belegschaft der Bayerischen Landesbank aus-
reichend zu berücksichtigen. Aus diesem Grund soll die Personal-
vertretung der Bayerischen Landesbank zukünftig auch auf eige-
ner gesetzlicher Grundlage einen Vertreter in den Verwaltungsrat 
entsenden.  

Darüber hinaus soll das Instrumentarium des Umwandlungsrechts 
in das Landesbankgesetz integriert werden. Im Gegensatz zu ihren 
privatrechtlich organisierten Wettbewerbern kann die Bayerische 
Landesbank als Anstalt des öffentlichen Rechts diese rechtlichen 
Möglichkeiten derzeit nicht nutzen. Bislang waren lediglich be-
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stimmte Umwandlungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den 
beiden unselbständigen Anstalten der Bank möglich. Dies erweist 
sich jedoch vor dem Hintergrund der anstehenden Restrukturie-
rung als Nachteil. So ist es z.B. denkbar, dass sich die Bayerische 
Landesbank im Rahmen der Redimensionierung auch von Ge-
schäftsaktivitäten trennen oder andere Geschäftsfelder an einer 
Stelle innerhalb des Konzerns bündeln will, weil dies betriebswirt-
schaftlich sinnvoll ist. Hier könnte die Möglichkeit der Abspal-
tung, Ausgliederung oder Vermögensübertragung unter Gesamt-
rechtsnachfolge hilfreich sein. Darüber hinaus liegt es auch im 
Vermögensinteresse des Freistaats, auf sich in der Zukunft bieten-
de strategische Optionen rasch und flexibel reagieren zu können. 
Aus diesem Grund soll auch die Verschmelzung oder der Rechts-
formwechsel in eine Aktiengesellschaft als zusätzliche Option zur 
materiellen Privatisierung ermöglicht werden. Derzeit ist noch 
nicht absehbar, welche konkreten strategischen Optionen sich für 
den Freistaat Bayern bieten und welche sich als am günstigsten 
erweisen wird. Im Sinne einer größtmöglichen Flexibilisierung 
sollen jedoch bereits jetzt die rechtlichen Voraussetzungen dafür 
geschaffen werden. 

Die Beschreibung der Aufgaben der Bank in Art. 2 BayLBG ist 
seit ihrer Gründung im Jahr 1972 − von geringfügigen Ergänzun-
gen abgesehen − weitgehend unverändert geblieben. Die Aufga-
ben der Bank als Sparkassenzentralbank, Kommunalbank und 
Staatsbank im Sinne einer Hausbank des Freistaats Bayern sind 
gleichwohl auch heute noch aktuell und gültig. Allerdings ist fest-
zustellen, dass sich sowohl die wirtschaftlichen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen, aber auch die Bank selbst seitdem grundle-
gend verändert und weiterentwickelt haben. Auch hat das Engage-
ment der Bank in ABS-Wertpapieren im vergangenen Jahr zu 
einer Debatte über den öffentlichen Auftrag der Bank geführt. Vor 
diesem Hintergrund soll die ordnungspolitische Funktion der Bank 
als Teil ihres öffentlichen Auftrags gesetzlich präzisiert werden. 
Auf der anderen Seite war die Bayerische Landesbank schon bei 
Ihrer Gründung als im Wettbewerb stehende Geschäftsbank ange-
legt, ohne dass dies im Gesetzestext explizit zum Ausdruck kam. 
Spätestens der Wegfall von Anstaltslast und Gewährträgerhaftung 
hat diesen Charakter der Bank aber noch deutlicher gemacht, so 
dass eine gesetzliche Klarstellung angezeigt erscheint. 
 
B. Zwingende Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung 

Eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts kann nach allge-
meinen öffentlich-rechtlichen Grundsätzen nur durch oder auf-
grund eines Gesetzes geschaffen werden. Rechtsgrundlage der 
Bayerischen Landesbank ist das Gesetz über die Bayerische Lan-
desbank.  

Das Bayerische Landesbankgesetz regelt die Aufgaben, die Struk-
tur und Zusammensetzung der Organe sowie den im Übrigen für 
die Bank maßgeblichen Rechtsrahmen. Außerdem sind Umwand-
lungen bei Anstalten des öffentlichen Rechts nur möglich, wenn 
sie ausdrücklich gesetzlich vorgesehen sind, vgl. § 1 Abs. 2 und 
§ 301 Abs. 2 UmwG.  

Die geschilderten Ziele können deshalb nur durch eine gesetzliche 
Regelung erreicht werden. 
 
C. Einzelbegründung 

§ 1 

Zu 1.: 

Art. 1 Abs. 3 BayLBG regelt bisher bestimmte Umwandlungs-
möglichkeiten in Bezug auf die rechtlich unselbständigen Anstal-
ten der Bank. Diese Beschränkung auf die Bayerische Landesbau-

sparkasse und die Bayerische Landesbodenkreditanstalt soll künf-
tig aufgehoben werden. Stattdessen soll in dem neuen Art. 1a 
BayLBG generell das Instrumentarium des Umwandlungsrechts in 
einem eigenständigen Artikel in das Landesbankgesetz integriert 
werden. Der bisherige Art. 1 Abs. 3 BayLBG kann deshalb entfal-
len. 

Zu 2.: 

Der neue Artikel 1a integriert das bekannte Instrumentarium des 
Umwandlungsrechts in das Landesbankgesetz. Gemäß § 1 Abs. 2 
UmwG ist das Umwandlungsgesetz bislang nicht auf die Bayeri-
sche Landesbank als Anstalt des öffentlichen Rechts anwendbar. 
Demnach ist eine Umwandlung außer in den im UmwG geregelten 
Fällen nur möglich, wenn sie durch ein Bundes- oder Landesge-
setz ausdrücklich vorgesehen ist. Bislang hat das BayLBG ledig-
lich die Ausgliederung und Abspaltung der rechtlich unselbständi-
gen Anstalten sowie die Verschmelzung der Bayerischen Landes-
bausparkasse in Art. 1 Abs. 3 ermöglicht. Andere Umwandlungen 
sind nicht zulässig. 

Gerade vor dem Hintergrund der anstehenden Umstrukturierung 
stellt dies für die Bayerische Landesbank einen nicht unerhebli-
chen Nachteil dar. Verschmelzung, Rechtsformwechsel und insbe-
sondere Spaltungsvorgänge können die Umstrukturierung von 
Rechtsträgern wesentlich erleichtern. Zum einen wird eine auf-
wendige Einzelrechtsübertragung sämtlicher Wirtschaftsgüter 
eines Unternehmens entbehrlich; es gilt der Grundsatz der Ge-
samtrechtsnachfolge. Zum anderen können Umstrukturierungen 
ohne Zustimmung der Gläubiger erfolgen. An dessen Stelle tritt 
eine gesamtschuldnerische Nachhaftung des übertragenden 
Rechtsträgers. Das Umwandlungsrecht ist deshalb bei privatrecht-
lich organisierten Unternehmen ein bewährtes und oft genutztes 
Instrument, um eine betriebswirtschaftlich notwendige Neuaus-
richtung von Unternehmen flexibel und rasch umsetzen zu kön-
nen. Darüber hinaus werden mit dem Instrumentarium des Um-
wandlungsrechts auch die rechtlichen Voraussetzungen geschaf-
fen, um ggf. sich in der Zukunft bietende Optionen zügig wahr-
nehmen zu können. Hierzu zählen Fusionen ebenso wie eine 
mittelfristig mögliche Privatisierung der BayernLB. Konkrete 
Pläne hierzu gibt es derzeit nicht. 
Art. 1a Abs. 1 Satz 1 enthält zunächst die Grundaussage, dass die 
Bank an einer Verschmelzung, Ausgliederung, Abspaltung, Ver-
mögensübertragung oder einem Rechtsformwechsel beteiligt sein 
kann. Voraussetzung für die Inanspruchnahme eines derartigen 
Instruments ist ein entsprechender Beschluss der Generalver-
sammlung und andererseits die Zustimmung der Aufsichtsbehör-
de. Damit bleiben sämtliche Maßnahmen in der Entscheidungsho-
heit der Eigentümer sowie unter rechtlicher Kontrolle der Auf-
sicht.  
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 regelt den Fall der Verschmelzung mit einem 
anderen Rechtsträger. 
Unter dieser Vorschrift wäre z.B. eine Fusion mit einer anderen 
Bank möglich. In diesem Fall oder bei Maßnahmen mit vergleich-
barer Tragweite und Bedeutung wird unabhängig davon zusätzlich 
der Landtag eingebunden werden. Eine Landesbankfusion würde 
voraussichtlich ohnehin eines vom Landtag zu billigenden Staats-
vertrags bedürfen. Die Bayerische Landesbank könnte bei einer 
Verschmelzung sowohl in einer anderen Bank aufgehen oder (in 
Verbindung mit Abs. 1 Satz 2 Nr. 5) selbst eine andere Bank auf-
nehmen; auch die Schaffung eines neuen Rechtsträgers ist mög-
lich. Eine Verschmelzung mit der BayernLB Holding AG wird 
ebenfalls ermöglicht. Die Vorschrift dient also insbesondere dazu, 
die strategischen Handlungsmöglichkeiten der Eigentümer zu er-
weitern. 



Drucksache 16/1391 Bayerischer Landtag 16. Wahlperiode Seite 9 

Durch Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 werden Spaltungsvorgänge ermöglicht. 
Darunter fällt nach der Fassung des Gesetzentwurfs die Abspal-
tung oder Ausgliederung von Vermögensteilen der Bank. 
Bei der Abspaltung gehen dabei Vermögensteile auf den überneh-
menden Rechtsträger über, wobei der Träger der Bank als Gegen-
leistung eine Beteiligung am übernehmenden Rechtsträger erhält. 
Der übernehmende Rechtsträger wird damit zur „Schwester“ der 
Bayerischen Landesbank.  
Bei der Ausgliederung können ebenfalls Vermögensteile auf einen 
übernehmenden Rechtsträger mit Gesamtrechtsnachfolge übertra-
gen werden. Im Unterschied zur Abspaltung erhält hier die Bank 
selbst eine entsprechende Beteiligung am übernehmenden Rechts-
träger. Der übernehmende Rechtsträger wird damit zur „Tochter“ 
der Bank.  
Unter dem Begriff der Beteiligung ist dabei auch die Trägerschaft 
zu verstehen, wenn eine Anstalt des öffentlichen Rechts abgespal-
ten oder ausgegliedert oder eine unselbständige Anstalt verselb-
ständigt wird. 
Beispielhaft lassen sich auf dieser Grundlage die unselbständigen 
Anstalten zu Schwester- oder Tochterunternehmen der Bank ab-
spalten oder ausgliedern. Im Rahmen der Umstrukturierung könn-
ten außerdem bestimmte Unternehmensteile vereinfacht innerhalb 
des BayernLB-Konzerns an einer Stelle gebündelt werden, sofern 
dies betriebswirtschaftlich sinnvoll erscheint. Schließlich können 
auf diesem Weg auch nicht dem Kerngeschäft der Bayerischen 
Landesbank zuzurechnende Engagements oder nicht strategische 
Geschäftsfelder separiert werden. 
Im Fall einer beabsichtigten Abspaltung oder Ausgliederung der 
unselbständigen Anstalten besteht außerdem die Option, diese 
unselbständigen Anstalten zu verselbständigen und als Tochter- 
oder Schwesterunternehmen der Bank fortzuführen. Eine rechts-
technisch komplizierte Neugründung der Bayerischen Landes-
bausparkasse oder Bayerischen Landesbodenkreditanstalt zur Auf-
nahme der „alten LBS Bayern“ bzw. der „alten BayernLabo“ wird 
dadurch entbehrlich und der Umwandlungsvorgang insgesamt 
vereinfacht. Die Trägerschaft an den verselbständigten Anstalten 
kann dabei entweder auf die Bank (Fall der Ausgliederung) oder 
den Träger oder die mittelbaren Träger der Bank (Fall der Abspal-
tung) übergehen. 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 regelt die Vermögensübertragung. Dabei 
können Vermögensteile wie bei der Spaltung unter Gesamtrechts-
nachfolge auf einen übernehmenden Rechtsträger übertragen wer-
den. Im Unterschied dazu muss die Gegenleistung jedoch nicht in 
einer Beteiligung am neuen Rechtsträgers bestehen, sondern kann 
auch in Geld erfolgen. Dies kann z.B. dann sinnvoll sein, wenn 
sich die Eigentümer von bestimmten Vermögensteilen endgültig 
trennen wollen (z.B. Veräußerung an Dritte). Beispielhaft wäre 
auf dieser Grundlage etwa die Übertragung der LBS als unselb-
ständige Anstalt allein auf die Sparkassenverband Bayern (d.h. 
ohne Beteiligung des Staates über die BayernLB Holding AG) 
rechtlich möglich, wenn dies auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht beabsichtigt ist.  

Nr. 4 ermöglicht den Wechsel der Landesbank von einer Anstalt 
des öffentlichen Rechts in eine Aktiengesellschaft. Mit diesem 
Schritt könnte z.B. ein (Teil-) Börsengang der Bank ermöglicht 
und damit eine weitere Ausstiegsmöglichkeit des Freistaats ge-
schaffen werden. 

Nr. 5 ermöglicht schließlich, die Bank als übernehmender Rechts-
träger an Umwandlungsvorgängen eines anderen Unternehmens 
zu beteiligen, unabhängig davon ob dies auf Grundlage des Um-
wandlungsgesetzes oder einer anderen gesetzlichen Regelung 
erfolgt. So könnte z.B. ein Unternehmensteil eines anderen Unter-

nehmens auf die Bank als aufnehmender Rechtsträger unter Ge-
samtrechtsnachfolge abgespalten werden.  

Abs. 2 Satz 1 schreibt zunächst verbindlich vor (siehe auch bishe-
rigen Art. 1 Abs. 3 Nr. 1 Satz 4), dass bestehende Rechte von 
Gläubigern gewahrt werden müssen. Dies ist notwendige Kom-
pensation dafür, dass die genannten Umwandlungsvorgänge kei-
ner Zustimmung der Gläubiger bedürfen. Deren Interessen können 
jedoch durch Umwandlungen berührt sein, z.B. wenn im Fall einer 
Abspaltung die Haftungsmasse verringert wird. Es wird (wie 
bisher bereits im alten Art. 1 Abs. 3 BayLBG) klargestellt, dass im 
Außenverhältnis die Gewährträgerhaftung gemäß Art. 4 und 
Art. 22 BayLBG bestehen bleibt. Die Rechte der Gläubiger aus 
der Gewährträgerhaftung werden durch die Übertragung von 
Verbindlichkeiten im Rahmen von Umwandlungsvorgängen oder 
durch die Verselbständigung der unselbständigen Anstalten in 
keinem Fall beeinträchtigt. 

Abs. 3 dient folgendem Zweck: Die unter Abs. 1 ermöglichten 
Umwandlungsvorgänge können Rückwirkungen auf die unselb-
ständigen Anstalten der Bank haben. Bislang ist die Bank selbst 
Trägerin dieser unselbständigen Anstalten des öffentlichen Rechts. 
Sofern die Anstalten jedoch abgespalten, ausgegliedert oder durch 
Verschmelzung in sonstiger Weise auf einen anderen Rechtsträger 
übergehen, so geht gemäß Abs. 3 Satz 1 die Trägerschaft an den 
Anstalten auf den neuen Rechtsträger über. Sofern es sich hierbei 
um einen privaten Rechtsträger handelt, kann dieser nicht ohne 
Weiteres die Trägerstellung übernehmen. Vielmehr wird er in 
diesem Fall mit der Trägerschaft beliehen. Das gleiche gilt 
schließlich auch dann, wenn die Bayerische Landesbank in eine 
Aktiengesellschaft umgewandelt wird. In diesen Beleihungsfällen 
unterliegt der neue Träger hinsichtlich der Beachtung des öffentli-
chen Auftrags der Anstalt dann auch der Fachaufsicht durch die 
Aufsichtsbehörde. 

Im Rahmen von Verschmelzungs- oder Spaltungsvorgängen nach 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 ist ggf. auch die Gründung neuer 
Rechtsträger in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts zur Aufnahme der übergehenden Vermögensteile erforder-
lich oder sinnvoll. Im Falle der unselbständigen Anstalten reicht 
insofern auch eine Verselbständigung. Abs. 4 erhält hierzu die 
erforderliche Ermächtigung, sofern dies der Erfüllung der Aufga-
ben oder Geschäfte dient, und gibt die Grundstruktur sowie die 
Aufsicht dieser neuen Rechtsträger für den Satzungsgeber vor. 
Soweit dieses Gesetz bereits Regelungen enthält, die auf eine neue 
selbständige Anstalt ihrem Wesen nach übertragbar sind (z.B. 
Art. 20 BayLBG für die Bayerische Landesbodenkreditanstalt) 
binden diese auch den Satzungsgeber. Ein beliehener Träger un-
terliegt auch in diesem Fall der Fachaufsicht. 

Abs. 5 enthält einen Generalverweis auf die Vorschriften des Um-
wandlungsrechts. Darüber werden die entsprechenden Vorschrif-
ten des Bundesumwandlungsrechts in Bezug genommen. Sofern 
in den genannten Bestimmungen nichts Abweichendes geregelt 
ist, gelten diese Vorschriften analog.  

Abs. 6 schreibt vor, dass bei sämtlichen Umwandlungsvorgängen 
das besondere Interesse der Träger bzw. im Fall der Beleihung der 
mittelbaren Träger an der Aufgabenerfüllung der unselbständigen 
Anstalten, d.h. der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt und der 
Bayerischen Landesbausparkasse, berücksichtigt werden muss. Im 
Hinblick auf den gesetzlichen Förderauftrag gemäß Art. 20 
BayLBG (der auch die Finanzierung von Förderprogrammen zu 
Lasten der laufenden Erträge umfasst, woraus sich aber Interes-
senskonflikte mit privaten Eigentümern ergeben könnten) soll die 
Bayerische Landesbodenkreditanstalt in jedem Fall in staatlicher 
Verantwortung bleiben. 
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Zu 3.: 

Vor dem Hintergrund der Debatte um Inhalt und Reichweite des 
öffentlichen Auftrags der Bank sowie ihres zulässigen Tätigkeits-
bereichs soll die Aufgabenbeschreibung in Art. 2 ergänzt und 
präzisiert werden. Die in Art. 20 beschriebenen Förderaufgaben 
der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt bleiben unverändert. 

Zu den Aufgaben der Bank gehört es nach der neuen Fassung des 
Art. 2, in Bayern eine angemessene und ausreichende Versorgung 
der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstands, und der öffentli-
chen Hand mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen sicher-
zustellen. Diese an das Sparkassenrecht angelehnte Formulierung 
soll die ordnungspolitische Funktion der Landesbank zum Aus-
druck bringen und durch ihre hervorgehobene Stellung in Abs. 1 
Satz 1 besonders betonen. Die Bestimmung lässt dabei den Cha-
rakter der Bank als im internationalen Wettbewerb stehende Ge-
schäftsbank unberührt. Dieser seit ihrer Gründung gültige Um-
stand soll gerade nach dem Wegfall der staatlichen Haftungsga-
rantien für die Bank im Gesetz künftig ausdrücklich erwähnt und 
damit klargestellt werden. Gerade weil die Bank mit Ausnahme 
der Landesbodenkreditanstalt und anders als Förderbanken nicht 
mehr über Anstaltslast und Gewährträgerhaftung verfügt, kann die 
Bank ihren öffentlichen Auftrag nur erfüllen, wenn sie keinen an-
deren oder zusätzlichen rechtlichen Anforderungen oder Be-
schränkungen unterliegt wie ihre Wettbewerber. Mit dem zweiten 
Halbsatz von Satz 2 soll erstmals auch der regionale Geschäftsfo-
kus der Bank gesetzlich zum Ausdruck gebracht werden. Im Zeit-
alter der Globalisierung und des Wegfalls von Handelsbeschrän-
kungen kann dabei nicht auf einzelne Länder, sondern muss auf 
zusammenhängende Wirtschaftsräume abgestellt werden. Ohne 
die Bank damit ausschließlich auf die genannten Regionen zu 
begrenzen, wird damit eine programmatische Leitlinie vorgege-
ben, die die Bank im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit und ihres 
Geschäftsmodells zu berücksichtigen hat. Die Bank kann deshalb 
auch in anderen Ländern bzw. Kontinenten tätig sein, wird aber 
einen Schwerpunkt ihres Geschäftsmodells in den benannten 
Wirtschaftsräumen haben. 

Die bisher in Abs. 1 nicht abschließend genannten besonderen 
Aufgaben der Bank als Sparkassenzentralbank, Kommunalbank 
und Hausbank des Freistaats Bayern gelten unverändert fort, 
sollen aber künftig mit geringfügigen sprachlichen Änderungen in 
Abs. 2 geregelt werden. Es wird außerdem klargestellt, dass die 
Bank als Sparkassenzentralbank auch die Belange der Sparkassen 
zu berücksichtigen hat. Abs. 3 bleibt unverändert. Eine ex-ante 
ausgesprochene, dauerhafte Beschränkung der Bank auf bestimm-
te Arten von Bank- oder Finanzdienstleistungen ist nicht möglich 
und würde die Bank im Übrigen auch in ihrer Wettbewerbsfähig-
keit gefährden.  

Wie bisher zählt Abs. 4 beispielhaft – nur in übersichtlicherer 
Form – einzelne Geschäftstätigkeiten auf, die die Bank durchfüh-
ren kann. Dabei geht der bisherige Abs. 2 zukünftig ohne materiel-
le Änderung in Abs. 4 Nr. 1 auf. Neu sind die Nrn. 5 und 6. Ge-
mäß Nr. 5 kann die Bank rechtlich unselbständige Anstalten des 
öffentlichen Rechts innerhalb der Bank errichten. Dies kann sinn-
voll sein, um z.B. im Rahmen der Umstrukturierung bislang in 
rechtlich selbständiger Form existierende Geschäftsfelder inner-
halb der Bank zu bündeln und einer besseren Steuerung zu unter-
ziehen. Nr. 6 enthält schließlich nur zwei Klarstellungen. Zum 
einen kann die Bank auch die Trägerschaft an anderen Anstalten 
des öffentlichen Rechts übernehmen, wie dies zum Beispiel bei 
der SaarLB bereits erfolgt ist. Zum anderen wird aber ausdrück-
lich klargestellt, dass dies nicht für die Trägerschaft von Sparkas-
sen gilt.  

Zu 4.: 

a) Die Ergänzung des neuen Satzes 4 erfolgt allein aus rechts-
technischen Gründen. Die Legaldefinition des „mittelbaren 
Trägers“ ermöglicht es, die Stimmenverteilung in der Gene-
ralversammlung im Falle der Beleihung anhand der Anteils-
quote der Personen zu bestimmen, die über die beliehene 
BayernLB Holding AG mittelbar an der Bank beteiligt sind 
(siehe hierzu auch unten 7.). 

b) Aufgrund der Neuregelung der Zusammensetzung der Gene-
ralversammlung entfällt künftig das Besetzungsrecht des be-
liehenen Trägers für die Generalversammlung. 

Zu 5.: 

Durch die allein vom Freistaat Bayern durchgeführten Rekapitali-
sierungsmaßnahmen haben sich die (mittelbaren) Anteilsquoten an 
der Bayerischen Landesbank verschoben. An der Haftungsauftei-
lung im Innenverhältnis zwischen Sparkassenverband Bayern und 
Freistaat Bayern für die bis 18.07.2005 begründeten, der Gewähr-
trägerhaftung unterliegenden Verbindlichkeiten, ändert dies je-
doch nichts, da die Kapitalanteile an der Bank bzw. (seit Belei-
hung) an der BayernLB Holding AG zum Zeitpunkt der Begrün-
dung der Verbindlichkeit maßgeblich sind. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit soll in Art. 4 Abs. 4 deshalb klargestellt werden, 
dass es bezüglich der Haftungsverteilung im Innenverhältnis auf 
den Zeitpunkt der Begründung der Verbindlichkeit ankommt. 
Freistaat Bayern und Sparkassenverband Bayern teilen sich die 
Gewährträgerhaftung folglich im Innenverhältnis je zur Hälfte. 

Zu 6.: 

In Art. 8 Abs. 2 wird die Zusammensetzung des Verwaltungsrats 
wie folgt neu geregelt: 

Nr. 1 bis 4 nennt die unmittelbar dem Freistaat Bayern zuzurech-
nenden Mitglieder des Verwaltungsrats. Hierbei wird wie bisher 
auf die sachnächsten Minister des Staatsministeriums der Finan-
zen, des Staatsministeriums des Innern und des Staatsministeriums 
für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie abgestellt. 
Hinzu kommt ein weiterer Vertreter des Staatsministeriums der 
Finanzen. Die Anzahl der staatlichen Vertreter wird dabei von 
bisher fünf auf vier reduziert.   

Nr. 5 und Nr. 6 entsprechen dem bisherigen Art. 8 Abs. 2 Satz 3 
Nr. 6 und Nr. 7, d.h. weiterhin bleibt ein Vorstandsmitglied einer 
bayerischen Sparkasse und ein Vertreter der bayerischen kommu-
nalen Spitzenverbände Mitglied des Verwaltungsrats. Dies ist 
sachgerecht, da die Bayerische Landesbank weiterhin die Funktion 
einer Sparkassenzentralbank und einer Kommunalbank über-
nimmt. Außerdem bleiben die bayerischen Sparkassen mit einem 
Minderheitsanteil an der Bayerischen Landesbank beteiligt. Im 
Sinne eines stärkeren Verständnisses der Sparkassen als Kunde 
und kooperativer Geschäftspartner und einer engeren Zusammen-
arbeit im Markt soll der Sparkassenvertreter bewusst Mitglied des 
Vorstands einer Sparkasse sein. Der Sparkassenvorstand kann 
gleichwohl nebenamtlich Verbandsfunktionen (z.B. Landesob-
mann der Bayerischen Sparkassen) übernehmen.  

Nr. 7 bestimmt, dass künftig auch die Beschäftigten der Bank über 
einen Vertreter des Personalrats im Verwaltungsrat vertreten sind. 
Die Personalvertretung, die seit Januar 2009 über einen vom be-
liehenen Träger zu besetzenden Sitz im Verwaltungsrat verfügt, 
erhält damit ein eigenes gesetzliches Besetzungsrecht. Damit ist 
gewährleistet, dass bei allen Entscheidungen des Verwaltungsrats 
auch die ggf. betroffenen Interessen der Bankmitarbeiter berück-
sichtigt werden.  
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Mit Nr. 8 wird das politische Ziel der amtierenden Koalitionsre-
gierung umgesetzt, auch externen Sachverstand in das Gremium 
einzubeziehen. Diese Vertreter werden wie alle übrigen Verwal-
tungsratsmitglieder weisungsfrei sein und über volles Stimmrecht 
verfügen. Das Kontrollgremium kann dadurch von wertvollen 
Erfahrungen aus Wissenschaft und Wirtschaft profitieren. Unter 
„externen“ Mitgliedern werden dabei solche Personen verstanden, 
die in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zu der 
Bank oder deren Vorstand stehen, die einen Interessenkonflikt 
begründet sowie in Abgrenzung zu den Nr. 1 – 6 nicht der Staats-
regierung (z.B. als Mitglied der Staatsregierung selbst oder Mitar-
beiter einer obersten Dienstbehörde (Ministerium)), den kommu-
nalen Spitzenverbänden oder dem Sparkassenverband Bayern 
unmittelbar zuzurechnen sind. Dies schließt ein Anstellungsver-
hältnis zum Freistaat Bayern (z.B. als Professor) nicht aus. 

Aufgrund der Verschiebung der Anteilsquoten wird der regelmä-
ßige Wechsel des Vorsitzes zwischen Sparkassenverband und 
Freistaat Bayern aufgehoben. Verwaltungsratsvorsitzender ist 
künftig stets der Staatsminister der Finanzen (Abs. 4). Abs. 5 
Satz 3 wird aufgehoben, da er insbesondere wegen Abs. 1 Satz 2 
Nr. 8 nicht mehr generell passt. Er wird durch eine geeignete Re-
gelung in der Satzung ersetzt. 

Der neue Abs. 6 weist den Vertretern gemäß Nr. 1 bis 4 ein Dop-
pelstimmrecht zu. In der Satzung kann jedoch in der Weise davon 
abgewichen werden, dass auch diese Personen lediglich ein einfa-
ches Stimmrecht innehaben. Vor dem Hintergrund des erheblichen 
finanziellen Beitrags des Freistaats Bayern zur Stabilisierung der 
Bank ist es jedoch bis auf weiteres erforderlich, dass der Freistaat 
Bayern über die Mehrheit im Kontrollgremium verfügen kann. 
Aufgrund seiner Stellung als Mehrheitsgesellschafter entspricht 
dies dem in Art. 65 BayHO zum Ausdruck kommenden Rechtsge-
danken und ist auch bei privaten Wirtschaftsunternehmen als 
üblich anzusehen. Die Staatsregierung beabsichtigt deshalb, dieses 
Doppelstimmrecht (jedenfalls für die Dauer der Umstrukturierung 
der Bank) in Anspruch zu nehmen. Die technische Umsetzung als 
durch die Satzung abdingbares Doppelstimmrecht schafft dabei 
die notwendige Flexibilität, um bei einer Änderung der Umstände 
(z.B. erfolgreicher Abschluss der Umstrukturierung der Bank) 
oder im Falle neuer strategischer Optionen auch darauf verzichten 
zu können. Schließlich wird durch das Instrument des Doppel-
stimmrechts eine unerwünschte, weil die Effizienz des Gremiums 
beeinträchtigende personelle Ausweitung des Gremiums vermie-
den. 
Gemäß Art. 41 der EU-Richtlinie 2006/43/EG muss mindestens 
ein Mitglied des Verwaltungsrats oder eines Prüfungsausschusses 
über Sachverstand in Rechnungslegung und/oder Abschlussprü-
fung verfügen. Dies wird in Abs. 7 aufgegriffen. Die in dieser EU-
Bestimmung ebenfalls geforderte Unabhängigkeit ist durch die 
Zusammensetzung des Verwaltungsrats (insbesondere Abs. 1 
Nrn. 5, 6 und 8) gewährleistet. Abs. 8 enthält eine Regelungser-
mächtigung für die Satzung. 
Zu 7.: 
Art. 10 Abs. 1 definiert künftig die Aufgabe der Generalversamm-
lung als Gremium zur Wahrnehmung der Eigentümerinteressen in 
Bezug auf die Bank mit der Entscheidungskompetenz in wesentli-
chen Grundsatzfragen, insbesondere der Änderung der Satzung. 
Damit wird – ohne dabei eine materielle Änderung gegenüber 
ihrem bisherigen Wesen vornehmen zu wollen – die Bestimmung 
in ihrer Struktur der Regelung in Art. 8 Abs. 1 zum Verwaltungs-
rat angeglichen. An die Stelle einer enumerativen Aufzählung 
möglicher Beschlussgegenstände werden lediglich Zweck und 
Charakter des Gremiums allgemein beschrieben und nur die Sat-
zungsänderung als die maßgebliche Kompetenz gesetzlich festge-

legt. Es ist vorgesehen, den bisherigen Aufgabenkatalog unverän-
dert in die Satzung zu überführen. 

Grundlegend neu geregelt werden die Zusammensetzung und die 
Beschlussfassung in der Generalversammlung (siehe Abs. 2 und 
3). Entsprechend dem Vorbild anderer Landesbanken entsenden 
die Eigentümer künftig nicht mehr bestimmte, mit einem indivi-
duellen Stimmrecht ausgestattete Personen. Stattdessen richtet 
sich das Stimmrecht der Eigentümer nach der jeweiligen Anteils-
quote. Das Stimmrecht wird durch bis zu drei Stimmvertreter 
ausgeübt, die dieses nur einheitlich durch einen Stimmführer für 
den jeweiligen Eigentümer ausüben können. Mit diesem System-
wechsel kann eine deutliche Verschlankung des Gremiums er-
reicht werden. Falls notwendig wäre auch eine kurzfristige Anbe-
raumung einer Sitzung leichter möglich. Das Stimmrecht nach 
Beteiligungsquote entspricht im Übrigen auch der Praxis bei 
Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften und nähert die 
innere Struktur der Bank damit Gepflogenheiten in der privaten 
Wirtschaft an, was unter dem Gesichtspunkt der Attraktivität für 
Investoren vorteilhaft erscheint. Letztlich wird auch der Organisa-
tionsaufwand für die Einberufung der Sitzungen deutlich redu-
ziert. 

Maßgeblich für das Stimmrecht ist grundsätzlich die jeweilige 
Anteilsquote des Anteilsinhabers an der Bank. Im Falle der Belei-
hung ist die mittelbare Anteilsquote an der Bank maßgeblich. 

Zu 8.: 

Bislang war der Staatsminister des Innern kraft Gesetzes stets 
Mitglied und Vorsitzender des Beirats der Bayerischen Landesbo-
denkreditanstalt. Dies soll künftig flexibilisiert werden, so dass 
statt des Staatsministers des Innern auch ein von ihm benannter 
Vertreter Vorsitzender sein kann. 

Zu 9.: 

In Art. 22 Abs. 1 wird zunächst klargestellt, dass der Sparkassen-
verband Bayern dann nicht mehr als Gewährträger für die Bayeri-
sche Landesbodenkreditanstalt haftet, sobald er nicht mehr (mit-
telbar) am Kapital der Landesbodenkreditanstalt beteiligt ist. Die 
Haftung entfällt lediglich für die zukünftig begründeten Verbind-
lichkeiten. Für die bis zu diesem Zeitpunkt begründeten Verbind-
lichkeiten bleibt die Gewährträgerhaftung fortbestehen. 

Analog zur Änderung des Art. 4 Abs. 4 soll auch bei der Gewähr-
trägerhaftung zugunsten der Bayerischen Landesbodenkreditan-
stalt gemäß Art. 22 Abs. 3 klargestellt werden, dass es für die 
Haftungsverteilung im Innenverhältnis auf die Kapitalanteile zum 
Zeitpunkt der Begründung der Verbindlichkeit ankommt.  

§ 2 

Art. 1a BayLBG ermöglicht künftig einen Rechtsformwechsel der 
Bayerischen Landesbank in eine Aktiengesellschaft, sie ist folg-
lich künftig nicht mehr zwingend eine Anstalt des öffentlichen 
Rechts. Als Folgeänderung wird Art. 24 Satz 2 SpkG aufgehoben. 

§ 3 

§ 3 regelt das Inkrafttreten des Änderungsgesetzes.  

 



Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 b auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Bayerischen Landesbank-Gesetzes und des 

Sparkassengesetzes (Drs. 16/1391) 

- Erste Lesung -

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde:  Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Staatsre

gierung begründet. Hierzu darf ich das Wort Herrn Staatsminister Fahrenschon erteilen.

Staatsminister Georg Fahrenschon (Finanzministerium):  Herr Präsident, meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Vorgeschaltet für alle Fußballfreunde unter Ihnen: Es steht 

1 : 0 für Barcelona.

Ich lege Ihnen jetzt den Entwurf zur Änderung des Landesbankgesetzes vor. Der Anlass 

ist Ihnen allen bekannt. Nach der notwendigen Stabilisierungsmaßnahme, die ange

sichts der tragenden Rolle, die die bayerischen Sparkassen für die regionale Versorgung 

mit Kreditgeschäften haben, vom Freistaat Bayern allein zu tragen war, haben sich die 

Anteilsverhältnisse an der Bayerischen Landesbank deutlich verändert. Die Bestimmun

gen des Landesbankgesetztes, insbesondere die Zusammensetzung der Gremien, 

müssen an diese Situation angepasst werden.

Mit dem Gesetzentwurf verfolgt die Staatsregierung weitere Ziele. Wir wollen erstens der 

Bank das Instrumentarium an die Hand geben, damit sie die notwendige Umstrukturie

rung und die Neuausrichtung auf einer gesicherten Grundlage zügig und effizient durch

führen kann. Zum Zweiten wollen wir hinsichtlich der Organisationsstruktur und der 

Aufgabenbereiche einen Rechtsrahmen schaffen, der von potenziellen Investoren, Ge

schäftspartnern, Kunden und anderen Beteiligten in der Finanzmarktindustrie als ver

lässlich, angemessen und attraktiv wahrgenommen wird.

Zum Dritten wollen wir uns als Mehrheitseigentümer die notwendige Flexibilität schaffen, 

um strategische Optionen in der Zukunft wahrnehmen zu können. Dies umfasst sowohl 
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die Möglichkeit von Fusionen als auch die Möglichkeit einer Privatisierung. Weiterhin gilt: 

Die Bayerische Staatsregierung steht sämtlichen Optionen offen gegenüber. Angesichts 

des finanziellen Kraftakts, den wir für die BayernLB stemmen mussten, können wir es 

uns gar nicht leisten, einzelne Optionen schon heute pauschal und ohne nähere Prüfung 

zu verwerfen.

Ich will trotzdem drei Schwerpunkte des Gesetzentwurfs erläutern. Erstens: Die Neu

ordnung der Gremien. Der Verwaltungsrat wird künftig aus 11 Personen bestehen. 

Neben den Vertretern des Freistaats Bayern nehmen wir erstmals vier externe Mitglieder 

in den Verwaltungsrat auf. Wir schaffen damit die Möglichkeit, Sachverstand aus Wirt

schaft und Wissenschaft in das Gremium und damit in die Arbeit des Verwaltungsrats 

einzubeziehen. Um an dieser Stelle gleich etwaigen Zweiflern entgegenzutreten, möchte 

ich auf Folgendes hinweisen: Die Aufnahme dieser vier externen Mitglieder ist keine 

Alibiveranstaltung. Diese vier externen Mitglieder sind auch keine willfährigen Marionet

ten der Staatsregierung. Sie werden vielmehr unabhängig, weisungsfrei und mit vollem 

Stimmrecht ihr Amt wahrnehmen. Der Verwaltungsrat wird über die externen Mitglieder 

hinaus durch je einen Vertreter der Personalvertretung der Bank, der Sparkassen und 

der Kommunen komplettiert.

Ich halte es im Übrigen für zwingend, dass der Freistaat Bayern zumindest während der 

schwierigen Umstrukturierungsphase über die Mehrheit in diesem Aufsichtsgremium 

verfügt. Aufgrund des finanziellen Kraftaktes des Freistaates stehen wir in einer ganz 

besonderen Verantwortung, und diese Verantwortung müssen wir, wie es auch die 

Mehrheitseigentümer in der Privatwirtschaft tun, wahrnehmen. Um dies sicherzustellen, 

sieht der Gesetzentwurf ein doppeltes Stimmrecht für die Vertreter des Freistaats vor.

Die Zusammensetzung der Generalversammlung passen wir vergleichbaren Regelun

gen für andere Landesbanken an. In Zukunft stimmen die Anteilseigner einheitlich durch 

entsprechende Stimmführer ab. Das Stimmrecht richtet sich dabei nach der Anteilsquo

te.
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Der zweite Schwerpunkt des Gesetzentwurfs ist die Aufnahme des Umwandlungsrechts 

in das Landesbankengesetz. Mit dem Gesetzentwurf wollen wir insbesondere Maßnah

men ermöglichen wie zum Beispiel Verschmelzungen oder Fusionen, den Wechsel der 

Rechtsform in eine Aktiengesellschaft oder Möglichkeiten zur Abspaltung oder Ausglie

derung von Vermögensteilen sowie Vermögensübertragungen. Ich will dabei allerdings 

auch betonen, dass derzeit keine dieser Maßnahmen unmittelbar bevorsteht. Im Sinn 

größtmöglicher Flexibilität sollten wir uns aber die Möglichkeiten hierzu offenhalten. 

Selbstverständlich wird bei weitreichenden und grundlegenden strategischen Entschei

dungen der Landtag vorab eingebunden. Eine Fusion oder eine materielle Privatisierung 

ohne vorherige Einbindung des Landtags wird es nicht geben. Als Finanzminister ist es 

mir wichtig, bei diesen grundlegenden Fragen in Abstimmung mit dem Landtag zu han

deln.

Der dritte Schwerpunkt ist die Neufassung der Aufgabenbeschreibung der BayernLB. 

Wir wollen zunächst den öffentlichen Auftrag und die ordnungspolitische Funktion im 

Landesbankgesetz stärker betonen. Zentrale Funktion der Bank ist es demnach, in Bay

ern eine angemessene und ausreichende Versorgung der Wirtschaft, insbesondere des 

Mittelstands und der öffentlichen Hand mit geld und kreditwirtschaftlichen Leistungen 

sicherzustellen. Daneben ist und bleibt die Bayerische Landesbank aber auch eine im 

internationalen Wettbewerb stehende Geschäftsbank. Auch diesen Aspekt müssen wir 

aufführen. Jeder, der pauschal den Rückzug aus all diesen Geschäftsbereichen fordert, 

handelt entweder ohne Kenntnis der momentanen Realitäten, oder er setzt die Zukunft 

der Bank, ihrer Mitarbeiter und letztendlich auch die Beteiligung des Freistaates aufs 

Spiel.

Das bedeutet freilich nicht, dass die Bank aus den Ereignissen der Vergangenheit nichts 

gelernt hätte. Im Gegenteil, Sie alle wissen, dass wir die Bank einer radikalen Umstruk

turierung unterwerfen. Die Risikopositionen werden massiv verringert. Die Kosten wer

den deutlich gesenkt, und die Geschäftsaktivitäten werden auf die Kernbereiche 

fokussiert. Die Bank per Gesetz auf ein einziges Geschäftsmodell festzulegen, wäre 
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gleichwohl nicht verantwortbar. Deshalb muss die Bank auch in Zukunft alle Arten von 

Bankgeschäften betreiben können.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Bayerische Landesbank wurde im vergan

genen Jahr durch die Finanzmarktkrise massiv und schmerzlich getroffen. Daran gibt es 

nichts zu beschönigen. Die Bank hat daraufhin einen umfassenden Restrukturierungs

plan und ein neues Geschäftsmodell entwickelt. Auf diesem Weg aus der Krise ist die 

Änderung des Bayerischen LandesbankGesetzes nun ein weiterer wichtiger Schritt. Ich 

bitte Sie, diesen Weg der Bank gemeinsam mit der Staatsregierung zu unterstützen. Ich 

freue mich auf die Debatten im federführenden Ausschuss.

(Beifall bei der CSU)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde:  Für die SPDFraktion darf ich jetzt das Wort Frau 

Kollegin Inge Aures erteilen.

Inge Aures (SPD):  Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Minister, meine lieben Kollegin

nen und Kollegen! Heute möchte ich von hinten anfangen. Sie wollen das Landesbank

Gesetz ändern und begründen dies gleich im ersten Satz mit einer internationalen 

Finanzkrise, einer schwerwiegenden, sich rapide verschlimmernden Krise. Das ist aber 

leider nur ein Teil der Begründung, die hier zutrifft. Sie müssten das Gesetz nicht ändern, 

wenn sich die politisch Verantwortlichen im Verwaltungsrat und die Vorstände der Ba

yerischen Landesbank an das bestehende LandesbankGesetz gehalten hätten.

(Beifall bei der SPD)

Hätten sie nicht das gemacht, was sie wollten, sondern hätten sie das getan, was ihre 

eigentliche Aufgabe war, dann wäre das Finanzdesaster in dieser Größenordnung nicht 

entstanden.

(Beifall bei der SPD)
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Die Damen und Herren des Vorstands der BayernLB, die Damen und Herren des Ver

waltungsrats und die Führungsgremien des Sparkassenverbandes haben in ihrer Gel

tungssucht, in ihrer Überheblichkeit, in ihrer Machtgier und in ihrer Arroganz jegliches 

vernünftige Maß und Ziel für das Machbare verloren. Sie haben ihre eigentliche Aufgabe 

nicht erfüllt.

(Beifall bei der SPD)

Der Verwaltungsrat beschließt die Richtlinien für die Geschäftspolitik der Bank und über

wacht deren Geschäftsführung. So steht es in Artikel 8, und zwar schon im alten Text. 

Hat sich einer daran gehalten? Das frage ich Sie. Hat einer die Geschäftsführung über

wacht? Dies ist derzeit nicht zu erkennen.

Sehr verehrter Herr Minister, Sie haben es gerade vorgetragen. Der neue Verwaltungsrat 

soll nun anstatt mit zehn zukünftig mit elf Mitgliedern besetzt werden. Dem Verwaltungs

rat gehören der Staatsminister der Finanzen, der Staatsminister des Innern, der Staats

minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, ein weiterer Vertreter des 

Staatsministeriums der Finanzen, ein Vorstandsmitglied einer bayerischen Sparkasse, 

ein Vertreter der bayerischen kommunalen Spitzenverbände, die Personalvertretung der 

BayernLB sowie weitere vier externe Mitglieder an, die in Abstimmung zwischen den drei 

im Verwaltungsrat vertretenen Ministerien berufen werden. Es ist gut und richtig  so 

sieht es die SPDFraktion , dass ein Mitglied der Personalvertretung entsandt werden 

kann. Besser wäre es natürlich, wenn mehrere Mitglieder der Personalvertretung ver

treten wären und nicht nur ein einziges Mitglied quasi als Feigenblatt.

Nicht nachvollziehbar für uns  das haben Sie auch nicht begründet, lieber Herr Minister  

ist das doppelte Stimmrecht für die drei Minister und für den weiteren Stellvertreter aus 

dem Finanzministerium. Anscheinend trauen Sie Ihren eigenen Leuten nicht, sonst wür

den Sie ihnen ein Stimmrecht übertragen können, oder Sie brauchen gleichzeitig Gürtel 

und Hosenträger, damit bestimmt nichts passiert.

(Beifall bei der SPD)

Protokollauszug
22. Plenum, 27.05.2009 Bayerischer Landtag  16. Wahlperiode 5 



Deshalb fordern wir, dass das Stimmrecht aufgeteilt wird. Darauf komme ich noch einmal 

zurück.

Wir fordern auch, dass Vertreter der Opposition in den Verwaltungsrat berufen werden 

müssen. Es kann nicht sein, dass Sie weiterhin die Geschäfte untereinander ausmau

scheln. Heute haben wir schon wieder einiges gehört, was uns die nächste Zeit sicher 

beschäftigen wird.

(Beifall bei der SPD)

Sehr verehrter Herr Minister, das Plenum lassen Sie vollkommen außer Acht. Sie haben 

nur die Vertreter der Regierung berufen. Der Landtag als der eigentliche Herr des Ge

schehens ist im Verwaltungsrat gar nicht vertreten.

Ein doppeltes Stimmrecht kann mit Ausnahme für den Verwaltungsratsvorsitzenden nur 

dann möglich sein, wenn es in einer Pattsituation angewandt wird. Das ist bei den Akti

engesellschaften gang und gäbe. Das wäre ein Weg, den man noch nachvollziehen kann 

und mit dem Sie das doppelte Stimmrecht begründen könnten. Ansonsten ist es aber 

nicht klar.

Nicht geregelt haben Sie in der Gesetzesvorlage die Frage, wer Sie vertreten soll. Aus 

der Vorlage ist nicht erkennbar, ob die Vertretung kraft Amtes erfolgt oder wie es sich 

sonst darstellt. Es kann auch nicht sein, dass der Vertreter einer Institution, der im Laufe 

der Zeit aus dieser Funktion ausscheidet, trotzdem im Verwaltungsrat bleibt. Sie haben 

es zugelassen, dass einer, der aus einem bestimmten Amt ausscheidet, trotzdem im 

Verwaltungsrat bleibt. Einer, der kein Minister mehr ist, könnte trotzdem im Verwal

tungsrat vertreten sein. Das kann doch nicht sein.

Interessant ist der schärfste Satz in Artikel 8 Absatz 7: "Mindestens ein Mitglied des 

Verwaltungsrats muss über Sachverstand in Rechnungslegung oder Abschlussprüfung 

verfügen." Glauben Sie nicht, dass Sie im Vergleich zur alten Besetzung ein bisschen 

übertrieben haben? Ist nach Ihrer Denkart nicht einer schon einer zu viel?
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(Beifall bei der SPD und den Freien Wählern)

Der neu eingefügte Artikel 1a "Umwandlung" ist sicher der Einstieg in die von Ihnen 

geplante Privatisierung der Bank. Er eröffnet viele Möglichkeiten. Wir tragen aber na

türlich einen Teil mit. Flexibilität ist sicher notwendig, um auf der Höhe der Zeit zu sein.

Der Artikel 2, der die Aufgaben regelt, enthält eine genauere Definition. Die Bank hat 

danach bezüglich ihrer Geschäftstätigkeit ihre Aufgaben expressis verbis in Bayern. Sie 

muss dabei unter Beachtung der Wettbewerbserfordernisse den Wettbewerb stärken.

Für eine angemessene und ausreichende Versorgung der Wirtschaft hätte sie bislang 

schon sorgen müssen. Sie hätte insbesondere den Mittelstand und die öffentliche Hand 

mit Geld und kreditwirtschaftlichen Leistungen versorgen müssen. Das war bisher schon 

die Aufgabe der Bank. Sie ist eine im Wettbewerb stehende Geschäftsbank, die sich 

regional schwerpunktmäßig auf Bayern, Deutschland und die angrenzenden Wirt

schaftsräume Europas konzentriert.

So weit, so gut. Das war eigentlich schon immer die Aufgabe. Bisher hat es aber keinen 

interessiert. Im Absatz 2 steht: "Sie ist auch Kommunalbank und übernimmt für den 

Freistaat Bayern die Funktion einer Hausbank." Meine Damen und Herren, liebe Kolle

ginnen, liebe Kollegen, derzeit ist es aber umgekehrt. Derzeit ist der Freistaat die 

Hausbank für die Landesbank.

(Beifall bei der SPD)

Ich komme zum Schluss. Die BayernLB besitzt ein Schlosshotel in Velden, wie wir heute 

gehört haben. In der Bilanz des Jahres 2008 ist nachzulesen, dass dieses Hotel ein 

Minus von 10.919.000 Euro aufweist. Ich denke, dass uns diese Angelegenheit noch 

weiter beschäftigen wird.

Lieber Herr Minister Fahrenschon, die Beteiligung der Personalvertretung im Verwal

tungsrat war längst überfällig und notwendig. Sie haben sie jetzt auf den Weg gebracht. 

Keine Vergabe des doppelten Stimmrechts, angemessene Mitbestimmung der Opposi
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tion, um die Transparenz zu gewährleisten, klare Definition der Aufgaben und vor allem 

keine Hintertürchen für Tricks und nicht bankrelevante Beteiligungen sowie Flexibilität 

in der Geschäftspolitik sind die Stichworte. Herr Minister Fahrenschon, Sie sollten sich 

gut überlegen, ob Sie die Opposition nicht doch in den Verwaltungsrat hineinnehmen 

sollten; denn ich frage mich, was passieren wird, wenn die CSU einmal nicht mehr die 

Mehrheit hat. Was machen Sie denn dann?

(Beifall bei der SPD)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde:  Frau Kollegin Aures, das war eine grenzwertige 

Überziehung.

Ich möchte Ihnen jetzt das Ergebnis der namentlichen Abstimmung über den Dringlich

keitsantrag der Abgeordneten Bause, Daxenberger, Gote und Fraktion des BÜNDNIS

SES 90/DIE GRÜNEN, "Schullandschaft aus der Schieflage holen  mit neuen 

Schulmodellen eine Perspektive für den ländlichen Raum ermöglichen", Drucksache 

16/1408, mitteilen. Mit Ja haben 65 Abgeordnete gestimmt, mit Nein 91 Abgeordnete. 

Es gab eine Stimmenthaltung. Damit ist der Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 3)

Ich gebe außerdem das Ergebnis der namentlichen Abstimmung über den nachgezo

genen Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Maget, Pfaffmann, Güll und Fraktion der 

SPD, betreffend "Die Wirklichkeit als Maßstab, Schule am Ort stärken  Innovative 

Schulformen zulassen", Drucksache 16/1419, bekannt. Mit Ja haben 63 und mit Nein 91 

Abgeordnete gestimmt. Es gab keine Stimmenthaltungen. Damit ist auch dieser Dring

lichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)

Wir fahren nun mit unserer Debatte fort. Als Nächstem darf ich Herrn Kollegen Weiden

busch für die CSUFraktion das Wort erteilen.
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Ernst Weidenbusch (CSU):  Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Mit dem vor

liegenden Gesetzentwurf reagiert die Bayerische Staatsregierung auf die Entwicklungen 

bei der BayernLB und auf dem internationalen Finanzmarkt. Sie tut dies in den darge

stellten drei Teilbereichen. Frau Kollegin Aures, abweichend von dem, was ich eigentlich 

sagen wollte, möchte ich mich mit Ihrem Wortbeitrag auseinandersetzen.

Ich denke, es ist richtig, dass wir in einer Phase, in der wir mit unserem Geschäftsmodell 

in der Notifizierung sind und noch nicht sicher wissen, wie es weitergeht, im Teil 1 eine 

offene Regelung formuliert haben. Wir nutzen an dieser Stelle die gesellschaftsrechtli

chen Möglichkeiten, die in Deutschland gegeben sind, aus. Ich halte das für klug, weil 

wir damit mit unserem LandesbankGesetz für die Zukunft gerüstet sind.

Frau Kollegin Aures, der zweite Teilbereich, den Sie kritisiert haben, ist der Artikel 8 und 

dabei die fehlende Beteiligung der Opposition. Es wird Sie nicht überraschen, dass ich 

weiterhin der Meinung bin, dass wir die Eigentümerinteressen in der Sonderkommission 

des Landtags wahrnehmen. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie würden über etwas zu spät 

oder später als der Verwaltungsrat informiert, sollten Sie das sagen.

(Susann Biedefeld (SPD): Wenn man nachfragt, kriegt man keine Antwort!)

 Frau Biedefeld, ich verzeihe Ihnen diesen Zwischenruf. Sie sitzen nicht in dieser Kom

mission. Die Kollegen, die in dieser Kommission sitzen, wissen aber, dass wir versuchen, 

die Informationen schnellstmöglich zu geben, zum Teil vor dem Verwaltungsrat, sofern 

die Eigentümerposition betroffen ist. Dabei bleibt es.

Am meisten habe ich mich über Ihre Kritik an dem neuen Absatz 7 amüsiert, weil sich 

mir hier die Frage stellt, wie viel Kolleginnen und Kollegen die Opposition hat, die über 

diese Qualifikationen verfügen.

(Zuruf: In der FDP!)

 Die FDP ist momentan ein Teil der Regierung. Ich wüsste nicht, wer von der Opposition 

über Sachverstand in Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen würde. Frau 
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Kollegin Aures, wenn Sie die Anzahl der entsprechend qualifizierten Verwaltungsrats

mitglieder auf elf ausdehnen wollen, brauchen Sie erst einmal jemanden, der über den 

entsprechenden Sachverstand verfügt.

(Inge Aures (SPD): Ich habe nicht von elf Mitgliedern gesprochen!)

 Sie meinen, die CSU hätte dann schon jemanden?

(Eike Hallitzky (GRÜNE): Was ist denn die banktechnische Auszeichnung des In

nenministers?)

 Der Innenminister ist in diesem Gremium, weil er die fachliche Aufsicht der Sparkassen 

ist.

(Widerspruch bei den GRÜNEN)

 Ich glaube, es würde Ihnen mehr nützen, wenn Sie zuhörten.

Die Zuordnung der Ministerien beruht auf dem Sinn dieser Landesbank und auf dem 

Sinn dieses Gesetzes. Der Finanzminister sitzt drin, weil das Finanzministerium das 

Halten der Beteiligung vermittelt. Der Innenminister sitzt drin, weil die Sparkassenseite 

seiner Aufsicht unterliegt. Der Wirtschaftsminister sitzt drin, weil ein Teil des öffentlichen 

Auftrags massiv den Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums betrifft. Das ist 

selbsterklärend. Die Tatsache, dass der Amtschef des Finanzministeriums dazugenom

men wurde, wird der Tatsache gerecht, dass das Finanzministerium in dieser Frage am 

sachnächsten ist, weil es die Beteiligung verwaltet.

In Artikel 8 Absatz 2 Nummer 8 ist weiterhin ausdrücklich geregelt, dass vier weitere 

externe Experten hinzukommen. Ich begrüße die weitere Ausgestaltung dieses Artikels. 

Ich sage aber in aller Deutlichkeit: Wir werden erst sehen, wie lange das so bleiben wird. 

In der Vergangenheit hat man geglaubt, bestimmte Regelungen für die Ewigkeit gießen 

zu können. Wir müssen uns aber mit der Realität auseinandersetzen und bei der politi

schen Arbeit ein bisschen Demut mitbringen. Wir müssen feststellen, dass auch dieses 
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Gesetz vielleicht einmal wieder einer Überarbeitung bedürfen wird. Ich denke, der bis

herige Versuch mit einem Verwaltungsrat und der Kommission ist gut; wenn er schief

geht, werden Sie sich ohnehin zu Wort melden. Danke schön.

(Beifall bei der CSU)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde:  Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächstem Redner 

darf ich Herrn Kollegen Pohl das Wort für die Freien Wähler erteilen.

Bernhard Pohl (FW):  Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Änderung 

des LandesbankGesetzes ist sinnvoll, aber keine Begründung dafür, was in den ver

gangenen Jahren passiert ist. Ich denke nicht, dass das alte LandesbankGesetz das 

Problem war. Es hat gewisse Türen geöffnet; das mag sein. Aber wir müssen uns be

wusst sein, dass im Zentrum immer noch das Handeln verantwortlicher Personen  

Vorstand und Verwaltungsrat  steht. Vorstand und Verwaltungsrat haben das 

Unternehmen dorthin gebracht, wo es heute steht,

(Beifall bei den Freien Wählern)

und zwar in eine Situation, die existenzbedrohend war und der Bayerischen Landesbank 

den Garaus gemacht hätte, wenn nicht der Freistaat Bayern mit öffentlichen Geldern 

eingesprungen wäre.

Ich warne vor der Illusion zu glauben, dass man mit dem Mittel der Gesetzgebung Fehl

leistungen dieser Art hätte vermeiden können oder in Zukunft vermeiden kann, auch 

wenn dieses LandesbankGesetz in vielen Teilen ein Weg in die richtige Richtung ist.

Sicherlich ist es sinnvoll, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Ich verrate kein 

Geheimnis: Es ist zwingend notwendig, denn die Europäische Union wird hier den Dau

men draufhalten. Das ist die erste wichtige und wesentliche Lehre, die wir aus diesem 

Desaster ziehen müssen, und deswegen ist dieser Teil zu begrüßen.
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Wir haben zweitens die Frage zu beantworten: Wie setzt sich der Verwaltungsrat künftig 

zusammen? Dass es da eine Umstrukturierung geben muss, ist aufgrund der geänderten 

Anteilsverhältnisse klar. Allerdings stellt sich mir durchaus die Frage, warum dieses 

Gremium wiederum ausschließlich von denjenigen besetzt wird, die in der Vergangen

heit nicht gerade mit Kompetenz geglänzt haben, zumindest die Gruppierung, der diese 

Personen angehören.

Herr Kollege Weidenbusch, wenn Sie sagen, in den Nichtregierungsgruppierungen gäbe 

es keine Experten, die man da hinsetzen könnte, nehme ich das so zur Kenntnis, aber 

ich gestatte mir den Hinweis, dass weder SPD noch GRÜNE noch Freie Wähler am 

bisherigen Verwaltungsrat beteiligt waren, der ja für die Schieflage dieser Bayerischen 

Landesbank verantwortlich ist.

Meine Damen und Herren, es wird über einige Details zu reden sein. Insbesondere wird 

darüber zu reden sein, ob es richtig und sinnvoll ist, die Umwandlungsmöglichkeiten so 

weit zu fassen, dass eine komplette Privatisierung der Landesbank möglich ist. Wir 

haben in der Vergangenheit darauf hingewiesen und stehen auch heute noch dazu: Wir 

wollen die Bayerische Landesbank in öffentlichrechtlicher Trägerschaft erhalten. Wir 

halten eine Bayerische Landesbank mit einem öffentlichen Auftrag für notwendig. Ob 

diese als Solist auftritt oder mit anderen Landesbanken irgendwann verschmolzen wird 

oder auf andere Art und Weise kooperiert, ist Zukunftsmusik. Aber eine komplette Pri

vatisierung der Bayerischen Landesbank wollen wir nicht. Wir sehen deshalb auch keine 

Notwendigkeit, die Vorschriften so weit zu fassen, dass dieses ermöglicht werden könn

te.

Wir wollen ganz konkret die Bayerische Landesbank erhalten und möchten nicht die von 

einigen hier wohl favorisierte Privatisierung, schon deshalb nicht, weil wir die Sparkassen 

hier mit im Boot halten wollen, weil die Landesbank der Kooperationspartner der Spar

kassen sein und bleiben soll und es schlechterdings kaum vorstellbar ist, dass sich die 

Sparkassen mit einer Landesbank zusammentun und mit einer Landesbank weiter Ge

schäfte machen, die irgendwann in mittlerer Zukunft privatisiert wird.
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Noch ganz kurz ein weiterer Punkt. Es ist wichtig, dass dem Sparkassenverband ein 

Zustimmungsvorbehalt bei Umstrukturierungsmaßnahmen eingeräumt wird, nicht weil 

er so grandios gearbeitet hätte in der Vergangenheit, aber die Sparkassen sind nun 

einmal in der nachgelagerten Gewährträgerhaftung noch voll mit drin und bleiben auch 

nach dem Gesetzentwurf voll mit drin. Deswegen ist es gerechtfertigt, bei derart grund

legenden Dingen wie den Umstrukturierungsmaßnahmen diese an den Zustimmungs

vorbehalt des Sparkassenverbandes zu binden.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde:  Vielen Dank, Herr Kollege. Als Nächstem darf ich 

für das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Herrn Kollegen Hallitzky das Wort erteilen.

Eike Hallitzky (GRÜNE):  Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Erstens steht 

es immer noch 1 : 0 und zweitens ist es dann, wenn es hier um Milliarden geht, offen

sichtlich nicht so spannend, als wenn draußen die Champions League gezeigt wird.

Dabei wird die Debatte um die Landesbank im Ausschuss hochspannend werden. Es 

geht in diesem Gesetzentwurf im Grunde um vier große Baustellen, nämlich erstens um 

die künftigen Aufgaben, zweitens um die Frage, was bei einer Umstrukturierung passiert, 

drittens um die künftige Zusammensetzung der Gremien, und viertens geht es um die 

Frage, da auch das Sparkassengesetz geändert wird, was da im Huckepackverfahren 

ebenfalls geändert werden kann. Ich möchte nun kurz ein paar Aspekte ansprechen, die 

uns dabei wichtig sind.

Das erste ist das Thema Aufgaben. Wir wollen die Aufgabenbeschreibung präzisieren. 

Wir wollen eine stärkere Beschränkung der Geschäftstätigkeit fixiert haben und wir wol

len, dass die Geschäfte der Banken die öffentlichen Aufgaben nicht gefährden. Und wir 

wollen fixieren  was die Landesbank ohnehin will , dass Interbankenhandel und In

vestmentbanking keine strategischen Geschäftsfelder der Landesbank sind. Wir wollen 

also einige Sachen ausschließen, von denen sich die Landesbank laut eigenem Bekun
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den ohnehin als strategischem Geschäftsfeld verabschieden will. Wir halten es für 

wichtig, das zu fixieren und nicht offen zu lassen.

Zweitens das Thema Umstrukturierung: Nachdem der Bayerische Landtag als Vertreter 

des Volks eine 10MilliardenEuroSpritze zugunsten der Landesbank beschließen 

musste, halte ich es für angemessen, dass bei der Umstrukturierung und einem Verkauf 

von Teilen oder der gesamten Landesbank der Bayerische Landtag zustimmungspflich

tig wird. Herr Fahrenschon hat gesagt, er werde das nicht gegen den Willen des Landtags 

tun; so habe ich ihn verstanden. Aber wir haben es im Gesetzestext nicht gefunden und 

wollen das darin verankern.

Außerdem wollen wir, dass der öffentlichrechtliche Sektor, also die Sparkassen bzw. 

der Sparkassenverband, für die LBS ein Vorkaufsrecht bekommt für den Fall, dass die 

Landesbank zerschlagen würde. Die Bayern LaBo sollte dann ans Land gehen. Wir wol

len hier das Vorkaufsrecht, weil die Wohnungsbauförderung zum Förderkomplex Bay

erns passt. Dies könnte man und sollte man fixieren.

Das dritte Thema ist die Gremienzusammensetzung. Das ist eine spannende Sache. 

Nachdem diese Eigenkapitalhilfe in der nicht unerheblichen Höhe von 10 Milliarden Euro 

stattgefunden hat, spricht vieles dafür, neben der Exekutive auch die Vertreter und Ver

treterinnen der Legislative, nämlich des Landtages als Finanzgeber, in den Verwal

tungsrat einzubeziehen. Zudem hat die Kontrolle in der Vergangenheit nicht so 

ausgesehen  diese Debatte führen wir ja immer wieder, ich will sie deshalb jetzt nicht 

noch einmal führen , dass es nicht gut gewesen wäre, wenn eine Art organisierter Wi

derspruch politischer Art und vielleicht auch fachlicher Art durch den Landtag erfolgen 

würde. Ich wäre gerne bereit, Kollege Weidenbusch, wenn wir uns dabei auf die gleichen 

persönlichen Qualifikationskriterien einigen, wie wir sie bei den Ministern voraussetzen.

(Beifall bei der SPD)
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Auch bei diesen gelten keine bankenrechtlichen Kriterien, und das sollte dann bei den 

Vertretern der Legislative in dem Gremium genauso sein. Das nur zu der Frage, wie man 

es denn organisieren könnte.

Dann wäre auch das doppelte Stimmrecht hinfällig. In einem widerspreche ich allerdings 

der SPD: In Ihrer Logik  für den Fall, dass Sie mit Ihrem Gesetzentwurf durchkommen, 

was ich nicht glaube, weil Sie sicher auf uns zugehen werden , macht es in der Tat Sinn, 

ein doppeltes Stimmrecht zu verankern, weil die letztendlich Verantwortlichen die Ei

gentümer sind und damit die Politik und es nicht sein kann, dass sich die Politik hinter 

die Voten der beteiligten Experten zurückziehen und so tun kann, als wäre sie dann doch 

nicht verantwortlich gewesen. Es ist also aus unserer Sicht unabdingbar, dass die Letzt

entscheidungsmehrheit bei den Vertreterinnen und Vertretern der Politik liegt, entweder 

in Ihrem Modell der Exekutive oder  wenn Sie klug sind  in unserem Modell der Legis

lative und der Exekutive.

Ein vierter Komplex, den ich an dieser Stelle nur ganz kurz ansprechen möchte: Wir 

haben jetzt bereits in der Realität und künftig auch im Gesetz ein Personalratsmitglied 

in der Landesbank. Wir wissen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Ver

waltungsrat der Sparkassen bisher nicht vertreten sind. Wir öffnen ohnehin das Spar

kassengesetz, und wir wissen, dass der Handlungsdruck groß ist.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir wissen, dass in allen anderen Bundesländern  außer Bayern  die Arbeitnehmer

vertreter selbstverständlich in den Verwaltungsräten der Sparkassen sind, und wir sehen 

auch keinerlei Gründe, weder rechtliche noch inhaltliche, die dem entgegenstehen könn

ten. Es ist ein Anachronismus, dass es in Bayern bisher nicht so ist. Wir wollen also die 

notwendige Änderung und Anpassung des Sparkassengesetzes wegen der Gremien

zusammensetzung dazu nutzen, in diesem Sparkassengesetz künftig auch die Arbeit

nehmervertreter im Verwaltungsrat der Sparkassen zu fixieren. Das können wir in 
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diesem Zusammenhang auch machen, weil das Sparkassengesetz ja ohnehin geändert 

werden muss.

Auch darum bitte ich um Ihre Zustimmung. Wir werden es detailliert noch debattieren. 

Ich danke Ihnen einstweilen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde:  Vielen Dank, Herr Kollege.  Für die FDPFraktion 

darf ich nun dem Kollegen Franz Xaver Kirschner das Wort erteilen.

Dr. Franz Xaver Kirschner (FDP):  Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Es sind schon viele Dinge angesprochen worden. Ich darf sofort auf Sie, Frau 

Aures, zu sprechen kommen, nachdem die Zeit fortgeschritten ist. Ich habe mir das 

Thema Opposition lange überlegt: Wer sitzt drin, wer sitzt nicht drin? Ich sitze in einem 

Aufsichtsrat einer börsennotierten Aktiengesellschaft, und ich muss Ihnen sagen: Ich 

möchte das nicht drei oder viermal tun, weil ich mir der Haftung, die ich habe, bewusst 

bin.

Ich möchte nicht behaupten, dass es anmaßend ist, wenn sich Politiker vorstellen oder 

glauben können, im Verwaltungsrat der Landesbank querzudenken; das mag ja sein. 

Aber wenn ich die Strukturen, die Geschäfte nicht von Grund auf kenne und die Kom

plexität einer Bank, insbesondere einer Landesbank, die sich international bewegt, sehr 

groß ist, kann ich mich nicht hinstellen und sagen: Ich gehöre der FDP an und möchte 

da hinein, weil wir Querdenker sind! Also ich weiß nicht, ob das hinreichend ist für die 

Tätigkeit des Verwaltungsrats.

Bei dieser Gelegenheit, liebe Frau Aures und lieber Herr Hallitzky, darf ich darauf hin

weisen, dass inzwischen auch die Kollegen der CSU in Berlin einen Gesetzentwurf 

vorgelegt haben  ich weiß nicht, in welcher Lesung er ist , der darauf abzielt, dass die 

BaFin, die Bundesaufsicht für Finanzwesen, ermächtigt wird, auch Verwaltungsräte und 

Aufsichtsräte von Banken, wie es bisher nur für Vorstände gegolten hat, abzusetzen. 
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Insofern hat auch dieses einen Grund eben im Hinblick auf IKB, im Hinblick auf die Lan

desbanken und auch im Hinblick auf die KfW. Wer sitzt denn bei der KfW im Verwal

tungsrat? Wer saß denn im Verwaltungsrat der KfW?  Alle politischen Parteien, auch 

die FDP, auch die SPD, auch die GRÜNEN und die CSU.

(Zuruf von den GRÜNEN: Auch die FDP!)

 Klar, habe ich doch erwähnt! Ist denn das eine Garantie dafür, dass die Kompetenz 

vorhanden ist, weil man einer politischen Partei angehört? Ich sage ganz klipp und klar: 

Nein!

(Beifall bei der FDP)

Frau Aures, Sie haben das Thema Jahresabschlussprüfung angeschnitten, es hat mich 

auch sehr beschäftigt. Sie haben einen sehr guten Vortrag gehalten, darum muss ich 

darauf eingehen. Sie haben mit Recht das Thema angeschnitten: In den Verwaltungsrat 

gehört eine Person, die von Rechnungslegung und Jahresabschlussprüfung Ahnung 

hat. Ich muss Ihnen gestehen: Ich habe Herrn Fahrenschon bereits einen Brief ge

schrieben und habe drei Personen gefordert. Dem wurde nicht nachgekommen. Je mehr 

ich es mir überlege, desto wichtiger ist es, weil sich das Thema Jahresabschlussprüfung 

auf einen Stichtag bezieht, den 31.12. oder einen anderen Stichtag, wo man sich um 

Bewertungsfragen kümmert.

Das eigentliche Thema, wo wir Kompetenz in der Landesbank brauchen, ist das Ge

schäftsmodell, und das hat mit der Jahresabschlussprüfung  ich gehöre dem Berufs

stand an , sage ich Ihnen ganz ehrlich, herzlich wenig zu tun.

Wir werden das Thema Haftung der Verwaltungsräte analog dem Aktienrecht regeln. Wir 

haben es bereits, es ist nur rechtlich noch nicht durchgedrungen, und es kommt, davon 

bin ich überzeugt.
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Was Herrn Pohl anbetrifft  wo ist er denn? , hat er immer gesagt: Alle Parteien gehören 

in den Verwaltungsrat. Nachdem die Freien Wähler keine Partei sind, wollen sie wahr

scheinlich auch nicht hinein.

(Allgemeine Heiterkeit  Zuruf des Abgeordneten Hubert Aiwanger (FW))

Herr Hallitzky hat das Thema Zustimmung zur Umstrukturierung angeschnitten, wenn 

die Bank verkauft wird. Wir wissen heute nicht, was in fünf Jahren ist, und wir wissen 

aufgrund der Komplexität des Marktes beileibe nicht, was sein könnte. Wir können uns 

das wahrscheinlich gar nicht ausmalen. Insofern ist es richtig, wenn wir eine möglichst 

große Bandbreite der Möglichkeiten schaffen. Ich sage Ihnen eins: Wenn es uns gelin

gen sollte, was ich mir wünsche, zu erreichen, dass die Landesbank kapitalmarktfähig 

wird  glauben Sie, dass dann der bayerische Staat die Landesbank verkaufen würde? 

Doch nie und nimmer, weil er damit wertvolle Dinge aus der Hand gibt!

(Beifall bei den GRÜNEN  Zuruf von den GRÜNEN)

 Ja, lassen Sie es doch mal! Wir brauchen doch unser Geld zurück. Wenn Sie den Laden 

verkaufen, bekommen Sie die zehn Milliarden nicht mehr.

(Zuruf von den GRÜNEN: Das haben wir aber ursprünglich von der CSU so gehört, 

dass wir die zehn Milliarden zwar hineinstecken, aber irgendwann wieder erlösen! 

 Allgemeine Unruhe)

 Ja klar! Die Frage ist: Kapitalmarktfähigkeit heißt doch nichts anderes als: Wenn ich 

50,01 %  es kann von der EU auch gefordert werden  an die Börse bringe, dann bin 

ich an der Börse. Deswegen habe ich meinen Betrieb nicht an eine andere private Bank, 

wovor die Sparkassen immer Angst haben, verkauft. Richtig? Ich garantiere Ihnen eins, 

das ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Wenn die Bank mit 50,01 % an der Börse 

ist, dann wird der bayerische Staat immer die Mehrheit haben, weil die Aktionäre nicht 

erscheinen. Also insofern sollten wir uns alle Möglichkeiten offenhalten.
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Zu den Sparkassen: So sehr ich sie mag  und nachdem ich Kunde bei der Sparkasse 

bin, mag ich sie besonders, weil sie gut sind  so sehr bin ich strikt dagegen, dass man 

die Sparkassen schützt. Sie haben vor zwei Jahren gesagt, sie könnten 2,4 Milliarden 

schultern, und am Schluss haben sie nicht einmal eine Milliarde schultern können. Des

halb bin ich auch jetzt strikt dagegen, dass man sagt, wir legen uns fest; wenn irgend

etwas passiert, dann geben wir den Sparkassen ein Vorkaufsrecht. Das würde ich bei 

mir nicht akzeptieren und akzeptiere ich auch nicht bei der Landesbank.  Damit bin ich 

fertig.

(Beifall bei der FDP  Hubert Aiwanger (FW): Gott sei Dank!)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde:  Vielen Dank, Herr Kollege.  Es liegen mir keine 

weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Aussprache geschlossen.

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich vor, den Gesetzentwurf dem Aus

schuss für Staatshaushalt und Finanzfragen als federführendem Ausschuss zu über

weisen. Besteht damit Einverständnis?  Das ist der Fall. Dann ist das so beschlossen.

Protokollauszug
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 
des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 16/1391, 16/1831 

zur Änderung des Bayerischen Landesbank-
Gesetzes und des Sparkassengesetzes 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 16/1502, 16/1831 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Landesbank-Gesetzes und des 
Sparkassengesetzes 
(Drs. 16/1391) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Tanja Schweiger, Bernhard Pohl 
und Fraktion (FW) 

Drs. 16/1524, 16/1831 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Landesbank-Gesetzes und des 
Sparkassengesetzes 
(Drs. 16/1391) 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Franz Maget, 
Franz Schindler, Sabine Dittmar u.a. SPD 

Drs. 16/1526, 16/1831 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Landesbank-Gesetzes und des 
Sparkassengesetzes 
(Drs. 16/1391) 
 

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Inge Aures, 
Adelheid Rupp, Susann Biedefeld u.a. SPD 

Drs. 16/1584, 16/1831 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Landesbank-Gesetzes und des 
Sparkassengesetzes 
(Drs. 16/1391) 

6. Änderungsantrag der Abgeordneten Georg Schmid, 
Georg Winter, Ernst Weidenbusch u.a. und Frakti-
on (CSU), 
Thomas Hacker, Karsten Klein, 
Dr. Franz Xaver Kirschner u.a. und Fraktion (FDP) 

Drs. 16/1698, 16/1831 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Landesbank-Gesetzes und des 
Sparkassengesetzes 
(Drs. 16/1391) 
hier: Zustimmungsvorbehalt des Landtags 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t i m m u n g

Berichterstatterin zu 1: Erika Görlitz 
Berichterstatter zu 2: Eike Hallitzky 
Berichterstatter zu 3: Bernhard Pohl 
Berichterstatterin zu 4 und 5: Dr. Simone Strohmayr 
 
Mitberichterstatter zu 1: Bernhard Pohl 
Mitberichterstatterin zu 2 – 5: Erika Görlitz 
 
 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für 
Staatshaushalt und Finanzfragen federführend zu-
gewiesen. Der Ausschuss für Wirtschaft, Infra-
struktur, Verkehr und Technologie und der Aus-
schuss für Kommunale Fragen und Innere Sicher-
heit haben den Gesetzentwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Ausschuss für Verfassung, 
Recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz 
hat den Gesetzentwurf endberaten. 
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Zum Gesetzentwurf wurden die Änderungsanträge 
Drs. 16/1502, Drs. 16/1524, Drs. 16/1526, Drs. 
16/1584 und Drs. 16/1698 eingereicht. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzent-
wurf und die Änderungsanträge Drs. 16/1502, Drs. 
16/1524, Drs. 16/1526 und Drs. 16/1584 in seiner 
35. Sitzung am 24. Juni 2009 beraten. 
 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1526 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1584 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1524 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1502 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 

3. Der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Ver-
kehr und Technologie hat den Gesetzentwurf und 
die Änderungsanträge Drs. 16/1502, Drs. 16/1524, 
Drs. 16/1526, Drs. 16/1584 und Drs. 16/1698 in 
seiner 14. Sitzung am 2. Juli 2009 mitberaten. 

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, dass 
in § 1 Nr. 2 dem Art. 1a Abs. 1 folgende Sätze 3 
und 4 angefügt werden: 
„3Maßnahmen nach Satz 2 bedürfen der Einwilli-
gung des Landtags oder des vom Landtag hierzu 
beauftragten Landtagsausschusses, soweit nicht aus 
zwingenden Gründen eine Ausnahme hiervon ge-
boten ist; ist die Einwilligung nicht eingeholt wor-
den, so ist der Landtag alsbald zu unterrichten. 
4Art. 65 Abs. 7 der Bayerischen Haushaltsordnung 
bleibt unberührt.“ 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1698 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen.. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in 
die Stellungnahme zum Gesetzentwurf seine Erle-
digung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1526 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1524 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1502 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1584 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 

4. Der Ausschuss für Kommunale Fragen und Innere 
Sicherheit hat den Gesetzentwurf und die Ände-
rungsanträge Drs. 16/1502, Drs. 16/1524, Drs. 
16/1526, Drs. 16/1584 und Drs. 16/1698 in seiner 
14. Sitzung am 8. Juli 2009 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
der Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Verkehr und Technologie z u -
g e s t i m m t .  
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1698 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in 
die Stellungnahme seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1526 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1524 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
 
 
 
 
 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1502 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1584 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 

5. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Verbraucherschutz hat den Gesetzent-
wurf und die Änderungsanträge Drs. 16/1502, Drs. 
16/1524, Drs. 16/1526, Drs. 16/1584 und Drs. 
16/1698 in seiner 18. Sitzung am 14. Juli 2009 end-
beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
der Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Verkehr und Technologie zuge-
stimmt mit der Maßgabe, dass in § 3 als Datum des 
Inkrafttretens der „1. August 2009“ eingefügt wird. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1698 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in 
die Stellungnahme zum Gesetzentwurf seine Erle-
digung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1526 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1524 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1502 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1584 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Georg Winter 
Vorsitzender 
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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 16/1391, 16/1831 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Landesbank-
Gesetzes und des Sparkassengesetzes 

§ 1 

Das Gesetz über die Bayerische Landesbank (Bayerisches 
Landesbank-Gesetz – BayLBG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Februar 2003 (GVBl S. 54, ber. 
S. 316, BayRS 762-6-F), zuletzt geändert durch Art. 19 des 
Gesetzes vom 14. April 2009 (GVBl S. 86), wird wie folgt 
geändert: 

1. Art. 1 Abs. 3 wird aufgehoben.  

2. Es wird folgender Art. 1a eingefügt: 

„Art. 1a  
Umwandlung 

(1) 1Die Bank kann nach Maßgabe der nachfolgenden 
Vorschriften an einer Vereinigung, Spaltung (Ausglie-
derung, Abspaltung), Vermögensübertragung und ei-
nem Rechtsformwechsel beteiligt sein. 2Sie kann durch 
Beschluss der Generalversammlung mit Zustimmung 
der Aufsichtsbehörde 
1. mit anderen juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts oder sonstigen Rechtsträgern durch Ver-
schmelzungsvertrag im Weg der Übertragung ihres 
Vermögens auf den anderen Rechtsträger oder der 
Neugründung unter Eintritt von Gesamtrechtsnach-
folge verschmolzen werden; 

2. einen oder mehrere Teile ihres Vermögens, ein-
schließlich der rechtlich unselbständigen Anstalten, 
unter Eintritt von Gesamtrechtsnachfolge durch 
Spaltungs- und Übernahmevertrag ganz oder zum 
Teil auf andere bestehende oder dadurch gegründe-
te Rechtsträger unter eigener oder unter Beteili-
gung der Träger der Bank an diesem Rechtsträger 
übertragen; wird eine unselbständige Anstalt der 
Bank ausgegliedert oder abgespalten, kann an die 
Stelle der Übertragung auf einen neu gegründeten 

übernehmenden Rechtsträger die rechtliche Ver-
selbständigung der unselbständigen Anstalt unter 
Beteiligung der Bank, der Träger oder mittelbaren 
Träger der Bank an der verselbständigten Anstalt 
treten; 

3. einen oder mehrere Teile ihres Vermögens, ein-
schließlich der rechtlich unselbständigen Anstalten, 
unter Eintritt von Gesamtrechtsnachfolge durch 
Übertragungsvertrag auf andere bestehende Rechts-
träger gegen Gewährung einer Gegenleistung an die 
Bank oder die Träger der Bank, die nicht in einer 
Beteiligung besteht, übertragen; 

4. durch Formwechsel in eine Aktiengesellschaft um-
gewandelt werden; die Generalversammlung stellt 
die Satzung der Aktiengesellschaft fest; eine nota-
rielle Beurkundung ist nicht erforderlich; die Trä-
ger der Bank gelten als Gründer der Aktiengesell-
schaft und erhalten die Aktien entsprechend ihrem 
Anteil am Grundkapital der Bank; 

5. als übernehmender Rechtsträger an Verschmelzun-
gen, Spaltungen oder Vermögensübertragungen be-
teiligt sein. 

3Maßnahmen nach Satz 2 bedürfen der Einwilligung 
des Landtags oder des vom Landtag hierzu beauftrag-
ten Landtagsausschusses, soweit nicht aus zwingenden 
Gründen eine Ausnahme hiervon geboten ist; ist die 
Einwilligung nicht eingeholt worden, so ist der Landtag 
alsbald zu unterrichten. Art. 65 Abs. 7 der Bayerischen 
Haushaltsordnung bleibt unberührt.

4

(2) 1Bei einer Umwandlung nach Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 
bis 4 sind bestehende Rechte der Gläubiger der Bank 
zu wahren. 2Die Gewährträgerhaftung nach Art. 4 und 
22 gilt fort. 3Das Nähere über die Umwandlung regelt 
die Satzung der Bank. 

(3) 1Wird die Bank nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 als über-
tragender Rechtsträger mit einem anderen Rechtsträger 
verschmolzen oder überträgt sie nach Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 oder 3 eine rechtlich unselbständige Anstalt auf 
einen anderen Rechtsträger, geht die Trägerstellung der 
Bank an der unselbständigen Anstalt auf den überneh-
menden Rechtsträger über. 2Ist der übernehmende 
Rechtsträger eine juristische Person des Privatrechts, 
wird dieser mit der Trägerschaft an der unselbständigen 
Anstalt beliehen. 3Im Fall des Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 wird 
die Bank mit Wirksamwerden eines Formwechsels mit 
der Trägerschaft an ihren rechtlich unselbständigen An-
stalten beliehen. 4Die Anstalten unterliegen der Rechts-
aufsicht entsprechend Art. 17 Abs. 1 und 2. 5Der belie-
hene Träger unterliegt hinsichtlich der Beachtung des 
öffentlichen Auftrags der Anstalten der Fachaufsicht 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - 
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der Aufsichtsbehörde gemäß Art. 17 Abs. 1 Satz 1; sie 
kann ihm insoweit Weisungen erteilen. 

(4) 1Im Rahmen von Umwandlungsvorgängen nach 
Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 und 2 kann die Bank zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben und Geschäfte auch rechtlich 
selbständige Anstalten des öffentlichen Rechts als 
übernehmende Rechtsträger errichten oder ihre unselb-
ständigen Anstalten verselbständigen. 2Diese selbstän-
digen Anstalten haben einen Vorstand, dem die Ge-
schäftsführung der Anstalten obliegt, und einen Ver-
waltungsrat. 3Weitere Einzelheiten über die Aufgaben, 
Befugnisse, Vertretung und Rechtsverhältnisse dieser 
Anstalten sowie über die Zusammensetzung, Aufgaben 
und Befugnisse ihrer Gremien werden in einem von der 
Bank zu erlassenden Statut bestimmt, soweit dieses Ge-
setz keine Regelung trifft. 4Art. 17 Abs. 1 und 2 gelten 
entsprechend. 5Geht die Trägerschaft an diesen Anstal-
ten nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder 2 auf eine juristische 
Person des Privatrechts über, wird diese mit der Trä-
gerschaft an der übernehmenden Anstalt beliehen. 
6Abs. 3 Satz 5 gilt entsprechend. 
(5) Umwandlungen nach Abs. 1 sind Umwandlungen 
im Sinn des Umwandlungsgesetzes, auf die dessen 
Vorschriften entsprechend anzuwenden sind, soweit 
dieses Gesetz, die Satzung der Bank oder ein Staatsver-
trag nicht etwas anderes bestimmen. 
(6) Bei Umwandlungen nach Abs. 1 ist das besondere 
Interesse der Träger, im Fall der Beleihung der mittel-
baren Träger an der Aufgabenerfüllung der unselbstän-
digen Anstalten zu berücksichtigen.“ 

3. Art. 2 wird wie folgt geändert: 
a) Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) 1Die Bank hat insbesondere die Aufgabe, in 
Bayern durch ihre Geschäftstätigkeit unter Beach-
tung der Markt- und Wettbewerbserfordernisse den 
Wettbewerb zu stärken und die angemessene und 
ausreichende Versorgung der Wirtschaft, insbeson-
dere des Mittelstands, und der öffentlichen Hand 
mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen si-
cherzustellen. 2Sie ist eine im Wettbewerb stehende 
Geschäftsbank, die sich regional schwerpunktmä-
ßig auf Bayern, Deutschland und die angrenzenden 
Wirtschaftsräume Europas konzentriert. 
(2) 1Die Bank unterstützt durch ihre Geschäftstä-
tigkeit den Freistaat Bayern und seine kommunalen 
Körperschaften einschließlich der Sparkassen in 
der Erfüllung öffentlicher Aufgaben, insbesondere 
der Strukturförderaufgaben. 2Sie ist Sparkassen-
zentralbank und betreibt ihre Geschäfte insoweit 
unter Berücksichtigung der Belange der Sparkas-
sen. 3Sie ist auch Kommunalbank und übernimmt 
für den Freistaat Bayern die Funktion einer Haus-
bank.“ 

b) Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
„(4) Die Bank kann zur Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben und Geschäfte insbesondere 

1. Pfandbriefe und sonstige Schuldverschreibun-
gen ausgeben und sonstige Schuldbuchforde-
rungen begründen,  

2. Unternehmen oder Beteiligungen daran erwer-
ben oder veräußern, 

3. sich an Verbänden beteiligen, 
4. Gesellschaften gründen, 
5. rechtlich unselbständige Anstalten des öffent-

lichen Rechts innerhalb der Bank errichten, 
6. die Trägerschaft an anderen Anstalten des öf-

fentlichen Rechts ganz oder zum Teil durch 
Vertrag übernehmen; dies gilt nicht für Spar-
kassen.“ 

4. Art. 3 wird wie folgt geändert: 
a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Es wird folgender neuer Satz 4 eingefügt: 
„4Die Anteilsinhaber des beliehenen Trägers 
sind mittelbare Träger der Bank (mittelbare 
Träger).“ 

bb) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5. 

b) In Abs. 2 Nr. 5 werden die Worte „und die Gene-
ralversammlung“ gestrichen. 

5. In Art. 4 Abs. 4 Satz 1 werden nach dem Wort „ihren“ 
die Worte „zum Zeitpunkt der Begründung der Ver-
bindlichkeit bestehenden“ eingefügt. 

6. Art. 8 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) 1Der Verwaltungsrat besteht vorbehaltlich der 
Regelung in Abs. 3 aus elf Mitgliedern. 2Er setzt 
sich zusammen aus 

1. dem Staatsminister der Finanzen, 
2. dem Staatsminister des Innern,  
3. dem Staatsminister für Wirtschaft, Infrastruk-

tur, Verkehr und Technologie,  
4. einem weiteren Vertreter des Staatsministeri-

ums der Finanzen, 
5. einem Vorstandsmitglied einer bayerischen 

Sparkasse, 
6. einem Vertreter der bayerischen kommunalen 

Spitzenverbände, 
7. einem Vertreter der Personalvertretung der 

Bayerischen Landesbank, 
8. vier weiteren externen Mitgliedern, die vom 

Staatsministerium der Finanzen im Einver-
nehmen mit dem Staatsministerium des Innern 
und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Inf-
rastruktur, Verkehr und Technologie bestellt 
werden.  

3Für jedes Verwaltungsratsmitglied können bis zu 
zwei Stellvertreter bestellt werden. 4Die Mitglieder 
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gemäß Nrn. 5 und 6 werden vom Sparkassenver-
band Bayern, das Mitglied gemäß Nr. 7 wird von 
der Personalvertretung der Bank bestellt.“  

b) Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Den Vorsitz im Verwaltungsrat führt der 
Staatsminister der Finanzen.“ 

c) Abs. 5 Satz 3 wird aufgehoben. 

d) Abs. 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Die Mitglieder gemäß Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 ver-
fügen über ein doppeltes Stimmrecht, soweit die 
Satzung nichts anderes bestimmt.“ 

e) Es werden folgende Abs. 7 und 8 angefügt: 

„(7) Mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrats 
muss über Sachverstand in Rechnungslegung oder 
Abschlussprüfung verfügen. 

(8) Das Nähere über Zusammensetzung, Aufgaben, 
Geschäftsgang und sonstige Rechtsverhältnisse des 
Verwaltungsrats regelt die Satzung.“ 

7. Art. 10 erhält folgende Fassung: 

„Art. 10 
Generalversammlung 

(1) 1Die Träger bzw. im Fall der Beleihung gemäß 
Art. 3 Abs. 1 Satz 2 die mittelbaren Träger üben ihre 
Rechte in Bezug auf die Bank in der Generalversamm-
lung aus. 2Die Generalversammlung beschließt insbe-
sondere über die Satzung der Bank. 
(2) 1Die Träger entsenden jeweils bis zu drei Vertreter 
in die Generalversammlung. 2Im Fall der Beleihung 
gemäß Art. 3 Abs. 1 Satz 2 entsenden die mittelbaren 
Träger an Stelle des beliehenen Trägers jeweils bis zu 
drei Vertreter in die Generalversammlung.  
(3) 1Das Stimmrecht wird entsprechend dem Anteil der 
Träger am Grundkapital der Bank einheitlich durch je-
weils einen Vertreter des jeweiligen Trägers (Stimm-
führer) ausgeübt. 2Im Fall der Beleihung richtet sich 
das Stimmrecht der Stimmführer der mittelbaren Träger 
nach ihrem mittelbaren Kapitalanteil an der Bank. 
(4) Das Nähere regelt die Satzung.“ 

8. Art. 21 Sätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 
„2Der Beirat besteht aus dem Vorsitzenden und bis zu 
sechs weiteren Mitgliedern, die auf Vorschlag des 
Staatsministers des Innern berufen werden. 3Den Vor-
sitz führt der Staatsminister des Innern oder ein von 
ihm benannter Vertreter.“ 

9. Art. 22 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 
bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Die Haftung des Sparkassenverbands Bayern 
entfällt für zukünftig begründete Verbindlich-
keiten, sobald der Sparkassenverband Bayern 
nicht mehr unmittelbar oder mittelbar am Ka-
pital der Landesbodenkreditanstalt beteiligt 
ist.“ 

b) In Abs. 3 wird das Wort „Kapitalanteilen“ durch 
die Worte „zum Zeitpunkt der Begründung der 
Verbindlichkeit bestehenden unmittelbaren oder 
mittelbaren Anteilen am Kapital der Landesboden-
kreditanstalt“ ersetzt. 

§ 2 

Art. 24 des Gesetzes über die öffentlichen Sparkassen - 
Sparkassengesetz – SpkG - (BayRS 2025-1-I), zuletzt ge-
ändert durch § 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2008 (GVBl 
S. 461), wird wie folgt geändert: 
1. Satz 2 wird aufgehoben. 
2. Der bisherige Satz 3 wird Satz 2. 

§ 3 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2009 in Kraft.   

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 
 



Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer:  Ich rufe Tagesordnungs

punkt 20 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Bayerischen Landesbank-Gesetzes und des 

Sparkassengesetzes (Drs. 16/1391) 

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abg. Margarete Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u. a. 

und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

(Drs. 16/1502) 

und

Änderungsantrag der Abg. Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Bernhard Pohl und 

Fraktion (FW)

(Drs. 16/1524) 

und

Änderungsanträge von Abgeordneten der SPD-Fraktion (Drsn. 16/1526 und 

16/1584)

und

Änderungsantrag von Abgeordneten der CSU- und der FDP-Fraktion

hier: Zustimmungsvorbehalt des Landtags (Drs. 16/1698) 

Ich eröffne die Aussprache und stelle fest, dass zehn Minuten Redezeit pro Fraktion 

vereinbart worden sind.

Erster Redner ist Kollege Winter.
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Georg Winter (CSU):  Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, werte Kollegen, Hohes 

Haus! Die Entscheidung über Gesetze gehört zu den wichtigsten Aufgaben des Parla

ments. Ohne die Beratung der anderen Gesetze, die wir gestern und heute schon auf 

der Tagesordnung hatten, abwerten zu wollen, glaube ich, dass gerade die Änderung 

des Bayerischen Landesbankgesetzes zu den besonders bedeutenden Gesetzentwür

fen gehört, legen wir doch mit dieser Änderung den Rahmen für das künftige Handeln 

der Landesbank fest. Wenn das Parlament nun entscheidet, müssen wir uns deshalb 

unserer Verantwortung besonders bewusst sein, dass dies auch weitreichende Konse

quenzen haben kann.

Es geht um Folgendes. Wie sind die Aufgaben der Landesbank künftig definiert? Wie 

setzen sich die Gremien zusammen? Wer hat welche Befugnis? Wie wird die Kontrolle 

ausgeübt? Welche Lehren ziehen wir aus dem Debakel des vergangenen Jahres?

Kaum ein Ereignis hat so nachhaltig in den Haushalt des Freistaates Bayern eingegriffen. 

Für die Entscheidung des Vorstandes der Landesbank  meine sehr verehrten Kollegin

nen und Kollegen, Sie sollten sich diesen Vergleich zum Thema Haushaltspolitik und 

Budgethoheit einmal in aller Ruhe bewusst machen , die Gewährträgerhaftung auf über 

100 Milliarden Euro zu erhöhen, waren und ist keine Zustimmung des Parlament vor

geschrieben.

Zum Vergleich: Der Finanzminister, der hier anwesend ist, hat nach der Haushaltsord

nung bei Maßnahmen, die den Staatshaushalt betreffen, nur ein Notbewilligungsrecht 

unter engen Voraussetzungen, und zwar in der Regel begrenzt auf eine Größenordnung 

von bis zu fünf Millionen Euro. Das sind die unterschiedlichen Positionen, wer hier Geld 

ausgeben darf und wer stark gestaltet. Wir haben das im letzten Jahr erfahren.

Bei der Landesbank bestanden für den Vorstand keine derartigen Beschränkungen. 

Würde es die Gewährträgerhaftung für neue Verbindlichkeiten der Bank immer noch 

geben, müssten wir hier über ein gesetzliches Limit diskutieren, und nach meiner Auf

fassung müssten wir dort auch definitiv eine Grenze einziehen.
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Bevor ich auf den Gesetzentwurf, seine Veränderungen und die Beratungsergebnisse 

in den Ausschüssen eingehe, möchte ich einige Worte des Dankes und der Anerkennung 

aussprechen. Dank gilt allen Fraktionen für die kritische und engagierte Beratung des 

Änderungsgesetzes. Dank gilt insbesondere auch dem Rechtsausschuss, der gestern 

Vormittag dafür gesorgt hat, dass wir heute die Zweite Lesung durchführen können und 

damit auch die Verabschiedung möglich ist.

Wir alle verfolgen eine klare Zielsetzung. Wir wollen sicherstellen, dass sich eine solche 

Schieflage, wie sie im Herbst letzten Jahres bei der Bayerischen Landesbank eingetre

ten ist, in Zukunft nicht wiederholt.

Die Änderung der gesetzlichen Grundlagen im Gesetz über die BayernLB ist neben der 

Aufarbeitung der Geschehnisse und der Ausgestaltung des zukünftigen Geschäftsmo

dells ein ganz wesentlicher Bestandteil dieses Klärungs und Anpassungsprozesses.

Nun zu der Frage: Was ist das Wesentliche und Neue an diesem Gesetzentwurf? Drei 

Änderungen sind aus meiner Sicht besonders hervorzuheben: Erstens: Die Aufgaben 

sind neu definiert worden. Wichtig ist, dass die gesetzliche Regelung über die Aufgaben 

der Bayerischen Landesbank nur den Rahmen bzw. die Leitplanken für das zukünftige 

Geschäftsmodell darstellt. Für die konkrete Ausgestaltung des Geschäftsmodells, mit 

dem die Bayerische Landesbank in Zukunft bestehen will, hat der Vorstand ein Konzept 

vorzulegen und mit dem Verwaltungsrat abzustimmen. Man wird sehen, ob und inwieweit 

im Zuge des Beihilfegenehmigungsverfahrens darüber hinaus auch Vorgaben der EU

Kommission zu beachten sind. In jedem Fall werden die Eckpunkte des zukünftigen 

Geschäftsmodells auch mit Vertretern des bayerischen Parlaments abgestimmt, nämlich 

im Rahmen der Landesbankkommission und dem für Beteiligungen zuständigen Haus

haltsausschuss.

Zweitens: Außerdem ist wichtig, dass erstmals das Personal im Verwaltungsrat vertreten 

ist. Die Interessen der Mitarbeiter und Beschäftigten der BayernLB waren bislang im 

Verwaltungsrat nicht vertreten. Angesichts der aktuellen Situation bei der Landesbank 
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war jedoch ein Umdenken angesagt. Aus Respekt vor der Leistung und dem Umstruk

turierungsbeitrag der Mitarbeiter erscheint es geboten, in den Verwaltungsrat einen 

Personalvertreter aufzunehmen, der die Interessen der Beschäftigten vertritt. An dieser 

Stelle möchte ich unserem Ministerpräsidenten recht herzlich danken, der diese Initiative 

angestoßen hat.

Drittens: Bei den Beratungen im Landtag haben wir erreicht, dass Umwandlungsmaß

nahmen bei der Bank nur mit Zustimmung des Parlaments möglich sind. Nach dem 

Gesetzentwurf der Staatsregierung wären für Umwandlungsmaßnahmen nach den Re

gelungen im Landesbankgesetz nur ein Beschluss der Generalversammlung und die 

Einwilligung der Aufsichtsbehörde erforderlich gewesen. Die Zustimmung des Bayeri

schen Landtags war nach der einschlägigen Regelung im Gesetzentwurf der Staatsre

gierung nicht vorgesehen.

Die kritische Diskussion im Rahmen der parlamentarischen Beratungen hat jedoch ge

zeigt  und das war auch Ihr Beitrag von den Oppositionsfraktionen , dass in diesem 

Punkt Nachbesserungsbedarf besteht. Mit Blick auf das Demokratieprinzip und die Ge

waltenteilung sowie das Budgetrecht des Parlaments erscheint die Frage nach einer 

angemessenen und verbindlichen Beteiligung des Landtags an den Entscheidungen 

über größere Umstrukturierungen im Bereich der Landesbank berechtigt, zumal im Ver

waltungsrat, dem Kontrollgremium innerhalb der Bank, Mitglieder des Parlaments auch 

künftig nicht vertreten sein werden. Vor diesem Hintergrund haben die Regierungsfrak

tionen einen Änderungsantrag eingebracht, der Umwandlungsmaßnahmen unter den 

Zustimmungsvorbehalt des Landtags stellt.

Auch wenn die Forderungen der Oppositionsparteien im Hinblick auf die Beteiligung von 

Fraktionsvertretern im Verwaltungsrat noch erheblich weitergingen, bestand bei den Be

ratungen in den Ausschüssen quer über alle Fraktionen Einigkeit darüber, dass dieser 

Zustimmungsvorbehalt zugunsten des Landtags richtig, sinnvoll und geboten ist.
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Grundsätzlich möchte ich ansprechen: Der Bayerische Landtag ist Volksvertreter, Haus

haltsgesetzgeber und Kontrolleur der Exekutive. Daher gelten Offenheit, Transparenz 

und Kontrolle. Im Haushaltsplan zum Beispiel haben wir ein eigenes Kapitel zum Thema 

Landesbank. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Kontrolle des staatlichen Handelns. 

An dieser Stelle darf ich auf einen interessanten Beitrag von Heribert Prantl in der SZ 

vom 27. Juni verweisen, wo er schreibt: Das Parlament braucht neue Kraft.

Das Parlament ist für die Kontrolle der Exekutive verantwortlich, auch dort, wo die Exe

kutive, zum Beispiel im Verwaltungsrat der BayernLB, selbst eine kontrollierende Funk

tion wahrnimmt. Der Zustimmungsvorbehalt zugunsten des Landtags bei Umstrukturie

rungen im Rahmen umwandlungsrechtlicher Maßnahmen stärkt gerade hier die Rolle 

des Parlaments und hat daher eine wichtige, grundsätzliche und klarstellende Funktion.

In Bezug auf die Bayerische Landesbank hat der Bayerische Landtag sogar eine eigene 

Kommission eingesetzt, die die Krisenbewältigung der BayernLB parlamentarisch be

gleitet. Besonderer Dank gilt daher den Mitgliedern der Landesbankkommission und 

ihrem Vorsitzenden Ernst Weidenbusch. Die Kommission  Sie, die Damen und Herren 

dort  nimmt im Zusammenwirken der Fraktionen eine allseits respektierte, aber auch 

schwierige Aufgabe wahr. Die Landesbankkommission hat kürzlich einstimmig den Auf

trag für ein Gutachten beschlossen, das Verantwortlichkeiten und Haftungsfragen im 

Zusammenhang mit den hohen Verlusten der BayernLB im internationalen Kapital

marktgeschäft klären soll.

Diese Aufklärung, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, liegt vor allem im Inter

esse der Steuerzahler, die die im Herbst beschlossene Stützungsaktion mit einer Kapi

talerhöhung von 10 Milliarden Euro finanzieren müssen.

Auch der Oberste Rechnungshof kann einen Beitrag leisten, insbesondere in Bezug auf 

Fragen, wo die Bayerische Haushaltsordnung strengere Vorgaben benötigt, um solche 

Risiken, wie sie sich hier entwickelt haben, künftig zu vermeiden.
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Zusammenfassend möchte ich feststellen: Für eine nachhaltige Verbesserung der Ge

schäfts und Kontrollstrukturen bei der Bayerischen Landesbank muss man an mehreren 

Punkten ansetzen: erstens bei dem Handeln der verantwortlichen Personen. Hier muss 

man die Geschehnisse aus der Vergangenheit aufarbeiten. Das erwarten die Bürger 

Bayerns, und das ist auch erforderlich, um für die Zukunft die richtigen Konsequenzen 

daraus zu ziehen. Die Justiz ermittelt unabhängig und wird ihrem gesetzlichen Auftrag 

zur Aufklärung nachkommen.

Zweitens: Bei den Geschäftsstrukturen der Landesbank und ihrer wirtschaftlichen Aus

richtung geht es um den öffentlichen Auftrag, das künftige Geschäftsmodell und die 

strategischen Weichenstellungen im operativen Geschäft.

Drittens: Bei den Kontrollmechanismen neben den aufsichtsrechtlichen Strukturen rich

tet sich dabei der Fokus insbesondere auf den Verwaltungsrat der BayernLB, aber eben 

auch auf den Bayerischen Landtag als Vertreter der Legislative.

Zum Schluss möchte ich festhalten: Die Änderung des Landesbankgesetzes ist ein we

sentlicher Schritt in die richtige Richtung, wenngleich noch viel zu tun bleibt.

Abschließend danke ich  

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Ja, kommen Sie bitte zum Schluss.

Georg Winter (CSU):  Abschließend danke ich Herrn Staatsminister Fahrenschon für 

die engagierte Arbeit in Sachen Landesbank, dem Ausschussdienst des Landtags, den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Fraktionen für die Unterstützung bei der Vor

bereitung der parlamentarischen Beratungen.

Danke für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU und der FDP)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Vielen Dank, Herr Winter. Die nächste Wort

meldung hat Frau Aures.
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Inge Aures (SPD):  Frau Präsidentin, Herr Minister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 

Wir haben es heute gehört: Die Krise kommt aus Amerika. Das möchte ich verneinen. 

Die Krise ist eine hausgemachte Krise, die bei uns in Bayern entstanden ist und ein 

bisschen von Amerika mitverursacht worden ist.

(Beifall bei der SPD  Lachen bei der CSU)

 Ich weiß, es wäre Ihnen ganz recht, wenn Sie das abschieben könnten auf andere. 

Aber diesen Schuh müssen Sie sich schon selber anziehen.

(Beifall bei der SPD)

Zuerst einmal möchte ich sagen, wir würden heute nicht hier stehen und müssten das 

Landesbankgesetz nicht beraten, hätten Sie, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen vor 

allem von der CSU  die FDP war noch nicht mit in der Regierung , die Bayerische 

Landesbank nicht volle Kanne an die Wand gefahren. Das ist nun einmal so. Dann wäre 

die Änderung dieses Gesetzes nicht notwendig gewesen.

(Beifall bei der SPD)

Jetzt sagen Sie, man wolle das für den Wettbewerb öffnen. Aus meiner Sicht müsste 

das Gesetz so geändert werden, dass man sowohl den Vorstand als auch den Verwal

tungsrat einfängt, damit die eben nicht mehr tun und lassen können, was sie wollen, wie 

es in der Vergangenheit war.

(Beifall bei der SPD)

Deshalb fordern wir als SPDFraktion erstens: kein doppeltes Stimmrecht für die Ver

treter  es sind ja jetzt vier, drei Minister und ein Vertreter aus dem Ministerium, der 

Staatsregierung. Zweitens: Wir wollen die Vertretung aller Fraktionen des Landtags im 

Verwaltungsrat haben, und zwar aus folgendem Grund: Wir sind als Bayern zu 94 % 

Eigentümer der Landesbank, und wir, das ist das bayerische Volk, das sind die Steuer
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zahlerinnen und Steuerzahler, müssen als Landtag dort vertreten sein und nicht nur die 

Staatsregierung, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen.

(Beifall bei der SPD)

Im Übrigen fordern wir auch eine Personalvertretung. Das ist draußen schon gang und 

gäbe, nur wir hinken noch hinterher. Als Feigenblatt hat man jetzt ein Mitglied des Per

sonalrats hineingenommen. Wir als SPD fordern, dass drei Personen die Arbeitnehmer

seite vertreten, um adäquat repräsentiert zu sein. Deshalb ist das ganz besonders 

wichtig.

(Beifall bei der SPD)

Eines verstehe ich nicht. Herr Minister Herrmann  er ist jetzt schon gegangen  hat beim 

Sparkassentag am 25. Juni in Schweinfurt gesagt, als es bei den Sparkassen um die 

Beteiligung der Mitarbeiter ging, er wolle das in seinem Haus noch einmal prüfen. Das 

hat er den VerdiVertretern versprochen. Ich frage mich: Was hat das Gesetz in der 

Tagesordnung zu suchen, wenn er erst verspricht, es werde offen geprüft und alles 

werde detailliert noch einmal hinterfragt, aber heute Nägel mit Köpfen gemacht werden 

sollen?

Herr Weidenbusch, ich möchte mich bei Ihnen für die kollegiale Zusammenarbeit be

danken. Wir stoßen zwar manchmal zusammen, aber das gehört dazu, und das finde 

ich nicht tragisch.

Eines fanden wir vonseiten der SPD ganz gut. Es ist aufgefallen, dass der Landtag bei 

Veräußerungen oder strukturellen Veränderungen nicht beteiligt worden wäre. Deswe

gen mussten Sie das Gesetz jetzt ändern. Es ist sehr gut, dass Ihnen das aufgefallen 

ist.

Leider können wir trotzdem nicht zustimmen. Ich lese Ihnen einmal Folgendes vor:
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Zustimmung bei Veräußerungen und strukturellen Maßnahmen, soweit nicht aus 

zwingenden Gründen eine Ausnahme hiervon geboten ist. Ist die Einwilligung nicht 

eingeholt worden, so ist der Landtag alsbald zu unterrichten.

Was heißt das auf Deutsch? Wenn das Gesetz am 1. August in Kraft tritt, können Sie 

machen, was Sie wollen. Sie haben dann einen Persilschein. Da können Sie nach wie 

vor so schalten und walten, wie es in der Vergangenheit war. Sie besorgen sich also 

durch die Hintertür die volle Kompetenz. Aber das kann nicht im Sinne des Erfinders 

sein.

(Beifall bei der SPD)

Wir fordern noch einmal, sich auf die Kerngeschäfte zu konzentrieren. Das hatten Sie 

schon für die Vergangenheit versprochen, aber nicht getan. Die heimische Wirtschaft 

sollte gestärkt werden. Konsortialkredite für die Firmen der Regionen sind ja Mangel

ware. Man hat wochenlang darauf gewartet, dass bei der Landesbank endlich einer Nein 

gesagt hat, das heißt, dass es keine Konsortialkredite vor allem mit den Sparkassen gibt. 

Hier fordern wir, dass sich die Zusammenarbeit mit den Sparkassen wieder wesentlich 

verbessert. Wir sind Partner, auch wenn die Sparkassen jetzt nur noch 6 % halten.

Ich sage Ihnen  es ist schön, dass das auch im Protokoll stehen wird : Herr Minister, 

ich hoffe, Sie halten sich daran, dass sich Vorstand und Verwaltungsrat in Zukunft ge

fälligst ein anderes Hobby suchen sollten, statt dauernd unser Geld zu verjubeln, Hotels 

zu betreiben, Golfplätze zu unterhalten, Skihallen zu bauen oder gar Fluglinien zu un

terhalten. Dies kann nicht unsere Aufgabe sein. Sie wollten das Geld nicht verjubeln, 

sondern dafür sorgen, dass es in die Kasse zurückkommt.

(Beifall bei der SPD)

Leider ist Herr Huber nicht mehr da. Er hat heute mehrmals gesprochen. Heute früh hat 

er gesagt  ich habe mir alles mitgeschrieben , man habe bei der Kernenergie alles im 
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Griff, sie sei bestens kontrolliert. Das hat er aber auch in Bezug auf die Landesbank 

gesagt. Wenn das auch für die Kernenergie so gelten soll, dann gute Nacht!

(Beifall bei der SPD)

Das Schlimmste daran ist, dass der Mann das, was er hier sagt, auch noch glaubt. Das 

hat man heute gemerkt. Das hat er nämlich später im Rahmen der Wirtschaftsdiskussion 

erneut vorgetragen. Ich muss ganz ehrlich sagen: Das verstehe ich nicht.

Ich möchte noch einmal auf Folgendes hinweisen. Das sage ich auch dem Verwaltungs

ratsvorsitzenden. Es werden jetzt wieder munter Vorstände in Rente geschickt. Gleich

zeitig werden neue eingestellt. Hätte man nicht, statt jetzt vollendete Tatsachen zu 

schaffen, erst einmal warten sollen, bis man weiß, was die EU eigentlich will und wohin 

die Reise gehen soll?

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Ziel von uns allen muss sein  über alle Parteien 

hinweg : Die zehn Milliarden Euro müssen zurück in die Staatskasse. Die Zinsbelastung, 

die uns das Geld kostet, beträgt schätzungsweise 500 Millionen Euro pro Jahr. Dieses 

Geld fehlt uns. Ich denke, dieses Geld können wir besser für Schulen, Universitäten, 

soziale Einrichtungen usw. verwenden. Außerdem könnten damit viele Arbeitsplätze fi

nanziert werden.

Gut ist, dass man die Gehälter der Manager jetzt durch die Begrenzung ein bisschen 

zurückgestuft hat. Diese Notwendigkeit hat man endlich eingesehen. Man hat im Mai 

Konsequenzen gezogen. Die werden jetzt ihre Früchte tragen.

Man sollte auch einmal darüber nachdenken, Bonuszahlungen aus einer Zeit, in der sie 

ausgereicht wurden, zurückzufordern.

Die Finanzexperten Faltlhauser, Huber & Co.  so möchte ich die einmal zusammenfas

sen  sind zusammen eine Arbeitsplatzvernichtungsmaschine. Herr Minister, Sie haben 

in Ihrer Rede vorhin gesagt, Sie hätten seit Januar bei der Förderbank Kredite von 210 

Millionen Euro ausgegeben. Ich habe dreimal nachgerechnet, damit ich mich bei den 
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vielen Nullen nicht vertue. 210 Millionen von 10 Milliarden Euro sind schlappe 2,1 %. 

Das bezieht sich auf 900 Unternehmen. Aber Sie hätten 45.000 Firmen fördern können, 

wenn Sie die 10 Milliarden Euro in die Wirtschaft gepumpt hätten statt in ein schwarzes 

Loch.

(Beifall bei der SPD)

In der Zukunft wird es bei den Sparkassen um viel Geld gehen. Die Sparkassen leiden 

unter der Situation ja auch. Das wird immer schöngeredet. Aber das Geld fehlt den 

Kommunen in den Steuerkassen. Heute konnten wir in der Zeitung lesen, wie es sich 

damit verhält. Ich denke, man sollte die Dinge nicht schönreden, sondern selber nach

schauen, wie es sich damit verhält.

Im Übrigen, stimmen Sie, Herr Minister, mich ein bisschen hoffnungsvoll. Heute steht in 

der Zeitung, Sie seien ein charismatischer Minister. Also schauen wir mal. Ich habe mir 

sagen lassen, Sie haben schon einmal in der Landesbank gearbeitet. Auch bei unserem 

Ministerpräsidenten  er ist leider schon weg  habe ich ein bisschen Hoffnung. Dessen 

Bruder ist ein exzellenter Sparkassendirektor. Ich war einmal seine Chefin; deshalb weiß 

ich, wovon ich rede. Da habe ich die Hoffnung, dass der Sparkassendirektor dem Mini

sterpräsidenten sagt, wo es in der Zukunft langgehen soll.

Es fehlt also ein Haufen Geld. Es muss wieder zurück. In der Zukunft sollten wir auf jeden 

Fall versuchen, die Öffentlichkeit einzubinden. Wir dürfen nicht immer so tun, als unter

läge alles der Geheimhaltung; denn wenn wir am nächsten Tag in die Zeitung schauen, 

sehen wir, dass alles brühwarm mitgeteilt wird.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD)

Ich freue mich, dass Sie unseren Änderungsantrag schon übernommen haben. Leider 

haben Sie sich wieder einen Persilschein ausgestellt. Aber nun passe ich auf; keine 

Sorge!

(Beifall bei der SPD)
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Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Als Nächster hat sich Herr Pohl von den Freien 

Wählern zu Wort gemeldet.

Bernhard Pohl (FW):  Frau Präsidentin, Herr Staatsminister, liebe Kolleginnen und Kol

legen! Zu Beginn meiner Ausführungen warne ich ausdrücklich davor, zu glauben, die 

Änderung des Landesbankgesetzes würde ein Desaster, wie wir es erlebt haben, ver

hindern. Maßgeblich sind immer noch die handelnden Personen in Vorstand und Ver

waltungsrat.

Trotzdem ist es unsere Aufgabe als Gesetzgeber, die Leitplanken festzuziehen, die 

Grenzen zu bestimmen, innerhalb derer sich Vorstand und Verwaltungsrat künftig be

wegen können.

Es geht um drei Punkte: erstens Redimensionierung, zweitens Veräußerung und Um

wandlung, drittens Neubesetzung des Verwaltungsrats.

Die Redimensionierung ist keine Erfindung der Regierungskoalition. Die Redimensio

nierung haben alle Fraktionen dieses Hauses gefordert, nicht zuletzt auch die Europäi

sche Union.

Die Landesbank hat sich künftig auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren: die Förderung 

der heimischen Wirtschaft. Frau Kollegin Aures, Sie haben völlig recht: Was hätte man 

mit diesen 10 Milliarden plus 4,8 Milliarden Euro im Jahr 2013 alles machen können! Wir 

haben nicht die heimische Wirtschaft gefördert, sondern die Immobilienwirtschaft in 

Tennessee und Massachusetts, und das unter dem Deckmantel eines öffentlichen Auf

trags!

Die Redimensionierung geht ganz sicher in die richtige Richtung. Hier ist dem Gesetz

entwurf der Staatsregierung, aber auch den Gesetzentwürfen der anderen Fraktionen, 

der Freien Wähler, der GRÜNEN und der SPD, uneingeschränkt zuzustimmen.

Bei Veräußerung und Umwandlung fordern wir eine doppelte Zustimmung. Erstens muss 

der Bayerische Landtag zustimmen. Ich finde es gut, dass die Regierungskoalition, Herr 
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Kollege Winter, unseren Vorschlägen hier gefolgt ist. Denn es ist in der Tat richtig: Der 

Landtag hat die Budgethoheit. Die Landesbank wird über Jahre, vielleicht sogar über 

Jahrzehnte unsere Haushalte bestimmen. Sollte die Bayerische Landesbank gegen die 

Wand fahren, bedeutet das einen Schaden von möglicherweise 100 Milliarden Euro. 

Deshalb ist es absolut berechtigt, bei Umwandlungen und Veräußerungen den Bayeri

schen Landtag zu beteiligen.

Wir meinen, dass aber auch die Sparkassen beteiligt werden müssen. Sie müssen auch 

ein Vetorecht bekommen. Faktisch hatten sie das bisher schon; denn sie waren zu 50 % 

beteiligt. Jetzt sind sie noch zu fünfKommax Prozent beteiligt, sodass sie eine Veräu

ßerung, Teilveräußerung oder Umwandlung nicht mehr verhindern können. Aber sie sind 

nach wie vor in der nachgelagerten Gewährträgerhaftung. Wenn etwas schiefgeht, haf

ten die Sparkassen gesamtschuldnerisch zusammen mit dem Freistaat Bayern. Des

wegen ist es erforderlich, dass die Sparkassen nach wie vor etwas mitzureden haben.

Zweitens. Die Landesbank will stärker gemeinsame Geschäfte mit den Sparkassen be

treiben, um erfolgreich zu sein. Das bedeutet aber auch, dass Vertrauen geschaffen 

werden muss, das zum Teil verloren gegangen ist. Dieses Zustimmungserfordernis  

dieses Vetorecht  wäre eine vertrauensbildende Maßnahme.

Drittens, Verwaltungsrat. Hier spreizt sich die Regierungskoalition besonders. Ich ver

stehe es nicht. Wir haben nämlich gesagt, dass wir keinen zweiten Mann aus dem 

Finanzministerium brauchen. Herr Staatsminister, Sie reichen uns aus dem Finanzmi

nisterium! Es macht doch keinen Sinn, wenn Sie  mit Verlaub  einen Menschen 

mitbringen, der Ihren Weisungen unterworfen ist. Da könnten Sie gleich Ihr Stimmrecht 

verdoppeln oder, in Ihrem Fall, vervierfachen. Wenn Sie von Sachverständigen Rat 

brauchen, dann können Sie den doch jederzeit in Ihrem Haus einholen, deswegen muss 

doch kein zweiter Mann drin sitzen.
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Wir fordern aber, dass der bayerische Ministerpräsident da drin sitzt, der auch die Ver

antwortung für die Geschicke dieser Landesbank zu übernehmen hat, meine Damen und 

Herren.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Wie war es denn in der Vergangenheit?  Es gab einen Sauter, der wegen 300 Millionen 

gehen musste, wegen einer Entscheidung, die er noch nicht einmal mitgetragen hat, 

sondern die ihm diktiert wurde.

(Zuruf des Abgeordneten Alfred Sauter (CSU))

Er musste gehen, der Ministerpräsident saß ruhig in seinem Sessel. Auch Erwin Huber 

hat die Verantwortung übernommen. War es aber Erwin Huber allein, meine Damen und 

Herren? Ich sage: Bei dieser Lage der Landesbank ist es erforderlich, dass der Chef 

höchstpersönlich im Verwaltungsrat sitzt, ganz abgesehen davon, dass der bayerische 

Ministerpräsident natürlich auch den größten Sachverstand im Kabinett mitbringt.

(Lachen bei der SPD)

Da hat Herr Kollege Huber im Wirtschaftsausschuss herzlich gelacht. Ich weiß heute 

noch nicht, warum er das getan hat. Das ist nun einmal so. Herr Kollege Weidenbusch, 

Sie werden sich gewiss darüber Gedanken gemacht haben, warum nicht Sie Minister

präsident geworden sind, sondern Herr Seehofer.

(Ernst Weidenbusch (CSU): Das liegt an den Einkommensmöglichkeiten!)

 Herr Kollege Weidenbusch, da gratuliere ich Ihnen.  Meine Damen und Herren, der 

bayerische Ministerpräsident gehört dort hin, damit er politische Verantwortung über

nimmt, aber nicht nur der bayerische Ministerpräsident: Alle Fraktionen gehören in den 

Verwaltungsrat hinein.

(Beifall bei den Freien Wählern  Zuruf von der CSU: Der Herr Pohl!)
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Wir haben gefordert, je ein Vertreter der Fraktionen soll dort hinein. Das war ein Angebot, 

meine Damen und Herren  das haben Sie wahrscheinlich gar nicht gemerkt  der Frak

tionen, die nicht an der Regierung beteiligt sind, hier eine Mitverantwortung zu überneh

men. Die CSU in ihrer zurückgewonnenen Arroganz meint aber, sie könne dieses 

Angebot ausschlagen, weil sie natürlich über den viel größeren Sachverstand verfügt, 

wie sie jedenfalls meint.

(Zuruf des Abgeordneten Peter Winter (CSU))

 Herr Kollege, ich sage Ihnen eines: Das Schicksal dieser Regierung wird nach dieser 

Abstimmung untrennbar mit dem Schicksal der Bayerischen Landesbank verbunden 

sein.

(Unruhe)

Wenn die Bayerische Landesbank in Turbulenzen gerät, haben Sie das allein zu ver

antworten.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Dann sind wir völlig außen vor.

(Zuruf von der CSU: Glückwunsch!)

Wir haben es anders vorgeschlagen. Wir haben, der katastrophalen Situation der Bank 

geschuldet, unsere Mitarbeit angeboten. Sie wollten sie nicht haben. Sie werden jetzt 

die Verantwortung und die Konsequenzen alleine zu tragen haben.

(Ernst Weidenbusch (CSU): Sagen Sie den anderen Fall auch!)

 Herr Kollege Weidenbusch, sparen Sie sich Ihren Zwischenruf.

(Zuruf des Abgeordneten Ernst Weidenbusch)

Ich rede jetzt zu Ende; Sie können danach noch Ausführungen machen.
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(Zuruf von den Freien Wählern: Nein!)

Zwei Vertreter aus dem Personalrat müssen in den Verwaltungsrat, nicht nur ein Ver

treter, sondern zwei Vertreter, genauso viele wie die Sparkassen stellen; denn in dieser 

Bank werden Tausende von Arbeitsplätzen abgebaut. Deswegen ist es berechtigt, die 

Mitarbeitervertreter in stärkerem Umfang als von der Regierung gewünscht einzubezie

hen.

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Ich möchte mich bei Staatsminister 

Fahrenschon für die gute und offene Zusammenarbeit bedanken, auch beim Kommis

sionsvorsitzenden Weidenbusch für die kollegiale Zusammenarbeit. Ich möchte mich 

ausdrücklich den Worten von Frau Aures anschließen, dass wir die Debatten öffentlich 

führen sollten. Die Nichtöffentlichkeit muss die Ausnahme bleiben; denn der Steuerzah

ler hat ein Recht darauf zu erfahren, was in der Vergangenheit mit der Landesbank 

passiert ist und wohin sie in Zukunft geht.

(Beifall bei den Freien Wählern und Abgeordneten der SPD)

Wir, die Freien Wähler, haben beizeiten Anträge auf Aufklärung und Prüfung zivilrecht

licher Haftung gestellt. Wir haben  leider vergeblich  auch gefordert, dass strafrechtlich 

die Zügel etwas stärker angezogen werden und dass die Justizministerin als Chefin der 

Staatsanwaltschaft ihrer Verantwortung hier besser nachkommt  leider vergeblich. Den

noch werden wir auch diesen Aspekt nach wie vor im Auge behalten und keine Ruhe 

geben. Hier geht es um 14,8 Milliarden plus X, um einen gigantischen Schaden, der dem 

Freistaat Bayern durch die Unfähigkeit von Vorstand und Verwaltungsrat der Bayeri

schen Landesbank entstanden ist.

(Beifall bei den Freien Wählern und Abgeordneten der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Danke, Herr Kollege Pohl. Ehe ich Herrn Hal

litzky für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an das Podium bitte, möchte ich bekannt geben, 
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dass die CSUFraktion namentliche Abstimmung zum Gesetzentwurf auf Drucksache 

16/1391 beantragt hat.

(Zuruf von der SPD: Aus gebotenem Anlass! )

Bitte, Herr Hallitzky.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Wird das auch im Biergarten bekannt gegeben?  Peter 

Winter (CSU): Warum, sind da so viele von euch dort?)

 Ich gehe davon aus, dass das nicht das Problem der SPD ist.

Eike Hallitzky (GRÜNE):  Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich schließe mich ausdrück

lich den Ausführungen des Ausschussvorsitzenden Georg Winter an, der betont hat, 

dass die Debatte, die wir hier heute über die Reform des Landesbankgesetzes führen, 

zu den wichtigsten Debatten dieser Plenarwoche gehört.

(Margarete Bause (GRÜNE): Deswegen ist sie so spät am Nachmittag!)

Ich bitte die Kollegen der CSU, das an die Herren Seehofer und Schmid weiterzugeben, 

die es nicht für nötig befinden, bei dieser Debatte dabei zu sein.

(Beifall bei den GRÜNEN, der SPD und den Freien Wählern  Thomas Kreuzer 

(CSU): Drei oder vier GRÜNE sind nur da!  Peter Winter (CSU): Ihre Kollegen sind 

auch nicht da!)

Herr Seehofer und Herr Schmid meinten aber, sie müssten sich nach einer vierstündigen 

Debatte über die zeitliche Terminierung mokieren.

Sehr geehrter Herr Kreuzer, ich hätte der CSU auch empfohlen, eine namentliche Ab

stimmung zu beantragen.

(Thomas Kreuzer (CSU): Wie viele sind denn von euch da?)

 Von der Opposition dürften wohl im Moment mehr da sein als von Ihnen.
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Meine Damen und Herren, wir hatten die große Chance, durch eine grundlegende Re

form des Landesbankgesetzes gemeinsam  

(Thomas Kreuzer (CSU): Drei GRÜNE sind da!)

 Zählen wir durch, ich zähle in dem Fall mit: Eins, zwei, drei, vier, fünf, mit Ludwig Hart

mann sechs. Jetzt rechnen Sie das mal für Ihre Fraktion aus.

(Alexander König (CSU): Das ist eine lächerliche Diskussion!)

 Das ist keine lächerliche Diskussion. Sie haben die Terminierung der Debatte über die 

Regierungserklärung soeben moniert. Dann ist es keine lächerliche Diskussion, wenn 

ich Sie darauf aufmerksam mache, dass diejenigen, die sich soeben beschwert haben, 

jetzt nicht da sind, Herr Kollege.

Ich komme nun zum Inhalt. Sie haben die Chance einer grundlegenden, gemeinsamen 

Reform, die auch die notwendigen Konsequenzen aus der Vergangenheit zieht, nicht 

genutzt; Sie haben sie nicht nutzen wollen.

Sie haben die Chance nicht genutzt, die Aufgaben der Landesbank so zu präzisieren, 

dass künftig die Zockerei auf internationalen Spielwiesen ausgeschlossen wird. Dabei 

wollten wir lediglich gesetzlich fixieren, dass besonders riskante Bereiche, insbesondere 

der Interbankenhandel und das Investmentbanking keine strategischen Geschäftsfelder 

der Landesbank mehr sind. Wir wollten also einige Bereiche ausschließen, von denen 

sich die Landesbank laut eigenen Bekundungen ohnehin verabschieden will. Herr Kol

lege Klein, es ist völlig klar, dass es bei einer Landesbank immer Interbankenhandel 

geben wird, aber als strategisches Geschäftsfeld gehört er weg.

In der Vergangenheit hat die Zockerei der Landesbank auf internationalen Handlungs

feldern, von denen sie offensichtlich keine Ahnung hatte, mehrere Milliarden gekostet. 

Herr Kollege Pohl, es sind nicht die Summen, die Sie nennen, aber es sind mehrere 

Milliarden. Ein anderer Teil ist tatsächlich auf die Finanzmarktkrise zurückzuführen. Es 

geht aber um mehrere Milliarden, die diese Zockerei gekostet hat und die nicht nur die 
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öffentlichen Aufgaben der BayernLB, sondern die gesamte Existenz der BayernLB mas

siv gefährdet hat. Nur durch die zehn Milliarden Euro Kapitalspritze, die alleine die 

Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Bayerns zu tragen haben  800 Euro pro bayeri

schen Bürger, von der Wiege bis zur Bahre , konnte die Landesbank gerettet werden. 

Deshalb ist es völlig unverantwortlich, sich zu verweigern, wenn es darum geht, diese 

Aufgaben als strategische Handlungsfelder auszuschließen.

Ein bisschen in die richtige Richtung, nämlich die unsere, bewegt haben Sie sich bei der 

Frage der Zustimmungspflichtigkeit des Landtags bei künftigen Entscheidungen über die 

Umstrukturierung der Landesbank. Dass der Landtag hierüber entscheiden muss, ist 

zwingend geboten. Angesichts der Milliarden, um die es hier geht, haben Sie mit Ihrer 

Politik das Königsrecht des Landtags, das Budgetrecht, ausgehebelt. Ich möchte für das 

Entgegenkommen auch dem Ausschussvorsitzenden Georg Winter ausdrücklich dan

ken. Ich möchte ihm insbesondere deshalb danken, weil die Staatsregierung  darauf 

haben Sie selber hingewiesen  eigentlich sehr, sehr wenig Neigung verspürte, das so 

in das Gesetz hineinzuschreiben. Die Staatsregierung wollte weiterhin einen Freibrief 

haben. Deshalb ist das Lob für Sie zugleich eine scharfe Kritik an dem Minister. Sie, Herr 

Fahrenschon, haben offensichtlich immer noch nicht begriffen, dass es die Vertreter der 

Exekutive waren, die mit ihrer unverantwortlichen Landesbankpolitik das Budgetrecht 

des Landtags, der Legislative, systematisch unterminiert haben, und dass es deshalb 

beschämend ist, wenn sich heute das Parlament gegen den Willen der Staatsregierung 

dieses Recht mühsam zurückerkämpfen muss.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Deutlich zu wenig entgegengekommen sind Sie uns aber bei der Frage, was denn der 

letzten Entscheidung des Landtags unterliegt. So wäre der Kauf dieses undurchschau

baren Konglomerats der Hypo Group AlpeAdria für die Landesbank nach wie vor  auch 

nach dem neuen Recht  ohne Information und ohne Zustimmung des Landtags möglich 

gewesen. Es wäre auch jetzt der Einstieg in den strukturierten Wertpapierhandel  auch 

in den Dimensionen, in denen er stattgefunden hat  ohne Information und ohne Zustim
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mung des Landtags möglich. Da der Umfang der Landtagskompetenz zu gering ist, 

lehnen wir den Gesetzentwurf ab.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Natürlich hat der Landtag mit der von den GRÜNEN beantragten Landesbankkommis

sion einen Fuß in die Tür zum Vorzimmer der Kontrolle gesetzt. Natürlich ist durch die 

Einarbeitung einer sehr beschränkten Zustimmungspflicht, die materiell im Übrigen auch 

kaum über das hinausgeht, was die Haushaltsordnung ohnehin vorsieht, der Einfluss 

des Landtags marginal gewachsen. Aber allein die Tatsache, dass diese Neuregelung 

des Landtags, wie ich eben skizziert habe, weder beim Einstieg in den Handel mit struk

turierten Wertpapieren noch beim Kauf der Hypo Group AlpeAdria an der rechtlichen 

Situation irgendetwas geändert hätte, beweist:

Erstens: Die Staatsregierung ist zu keinem Zeitpunkt in der Lage gewesen, im Verwal

tungsrat die Interessen der bayerischen Bürgerinnen und Bürger zu vertreten.

Zweitens: Die Staatsregierung hat als fatale und viele Milliarden kostende Konsequenz 

ihrer Politik alleine die fundamentale Erosion der finanzpolitischen Spielräume Bayerns 

zu verantworten.

Drittens: Damit hat die Staatsregierung die faktische Bedeutung der Budgethoheit dau

erhaft und dramatisch verringert. Das unterscheidet im Übrigen auch die Landesbank 

von allen anderen Beteiligungen des Freistaats, weil der Regelfall ist, dass eine Beteili

gung von der Exekutive kontrolliert wird. Der Eingriff in die Budgethoheit ist aber nur bei 

der Landebank gegeben.

Der Gesetzentwurf, über den wir heute debattieren, schafft keine Grundlage dafür, dass 

sich in Zukunft etwas ändert. Deshalb muss der Landtag, deshalb müssen die Vertrete

rinnen und Vertreter aller Fraktionen, Regierung wie Opposition, künftig in der Lage sein, 

unmittelbar die Entscheidungen der Bayerischen Landesbank kontrollieren und beein

flussen zu können. Aus diesem Grund fordern alle Oppositionsparteien mit Recht und 
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mit großer Verantwortung  darauf wurde bereits hingewiesen  einen Sitz für jede Frak

tion im Verwaltungsrat der Landesbank ein. Nur dort können die Parlamentarier kontrol

lieren, ob, wie früher, gezockt wird oder ob mit uns eine zukunftsfähige Landesbankstra

tegie erarbeitet wird. Dass die Regierungsfraktionen diese politisch dringend notwendige 

Forderung ablehnen, ist eine demokratisch nicht zu akzeptierende und finanzpolitisch 

gefährliche Ausgrenzung der gesamten Opposition.

Völlig unzureichend sind auch die Vorschläge der Staatsregierung zur Vertretung der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Verwaltungsräten der Landesbank und der 

Sparkassen. Für die Landesbank haben Sie diesen vordemokratischen Zustand der 

fehlenden Arbeitnehmervertretung mittlerweile zumindest wahrgenommen, auch wenn 

noch lange nicht die Rede davon sein kann, dass Sie diesen Anachronismus mit dem 

Sitz eines einzigen Mitglieds im Verwaltungsrat aufseiten der Betriebsangehörigen be

reits aufgearbeitet hätten. Zu unserem großen Unmut sind Sie leider nur mit homöopa

thischen Dosen unterwegs.

Total ausgefallen sind Sie hinsichtlich der Frage nach der wirtschaftsdemokratischen 

Ausstattung von Verwaltungsräten in den Sparkassen. In Bayern  nur in Bayern  haben 

die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis heute keinen einzigen Vertreter in den 

Aufsichtsgremien der Sparkassen. Sie halten es nicht einmal für nötig, sich ernsthaft 

anlässlich der Debatte um das Sparkassengesetz, das Bestandteil der heutigen Dis

kussion ist, mit der Frage auseinanderzusetzen, warum wohl von BadenWürttemberg 

bis MecklenburgVorpommern kein anderes Bundesland an diesem arbeitnehmerfeind

lichen Anachronismus festhält  niemand außer der Bayerischen Staatsregierung. Öff

nen Sie die Verwaltungsräte der Sparkassen für die Vertreterinnen und Vertreter der 

Belegschaft, die doch gerade in der derzeitigen Umbruchsituation in den Sparkassen ein 

großes Interesse daran haben, ihre Anliegen selber zu vertreten, und stimmen Sie den 

entsprechenden Anträgen der Opposition zu.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Die in den Ausschüssen verhandelten marginalen Verbesserungen des Landesbank

gesetzes reichen in keiner Weise aus, um aus dem Gesamten ein akzeptables Werk zu 

zimmern. Sie haben mit dem Gesetzentwurf ganz im Gegenteil alle Chancen auf eine 

dringend notwendige durchgreifende Reform der Kontrolle ebenso vertan wie die Chan

cen auf arbeitnehmerfreundlichere Regelungen für Landesbank und Sparkassen. Das, 

was Sie heute verabschieden wollen, ist ein ganz schlechtes Gesetz, dem wir nicht zu

stimmen werden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Vielen Dank, Herr Kollege Hallitzky. Nächste 

Wortmeldung: Herr Dr. Kirschner.

Dr. Franz Xaver Kirschner (FDP):  Verehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kolle

gen! Die Gründe für die Änderung des Landesbankgesetzes wurden hinreichend disku

tiert. Ich schließe mich dem vollständig an. Das Landesbankgesetz ist überaltert und hat 

überarbeitet werden müssen.

Zu den Forderungen der Opposition  ich greife die Dinge gleich auf  hinsichtlich des 

Vorkaufsrechtes: Was bedeutet in der Praxis ein Vorkaufsrecht für einen Gesellschafter, 

der am Schluss 6 % hat? Herr Hallitzky, was bedeutet ein Vorkaufsrecht für einen 6%

Gesellschafter in der Praxis? Auf der einen Seite wollen wir zehn Milliarden zurück 

haben, gleichzeitig geben wir mit diesem Gesetz mit einem Vorkaufsrecht einem Mitge

sellschafter, der sich  aus welchen Gründen auch immer  einer Unterstützung verwei

gert hat, ein Vorkaufsrecht. Würden Sie Ihrem Nachbarn bei Ihrem Grundstück ein 

Vorkaufsrecht einräumen? Man kann das nicht vertreten, weil wir dadurch den Wert der 

Landesbank mindern. Jeder, der kommt  egal, ob bei einer Fusion mit einer großen 

Landesbank oder bei einer Fusion der Landesbank Süd , wir mindern den Wert der 

Landesbank, wenn wir in das Gesetz ein Vorkaufsrecht hineinschreiben. Insofern kann 

ich dem nicht zustimmen.
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Soweit mir bekannt ist, ist das Thema Landesbausparkasse mit den Sparkassen weit

gehend in einem Vertrag geregelt. Damit dürfte sich das Thema erledigt haben. Sie 

sprechen beim Vorkaufsrecht von einem Marktpreis. Da bin ich völlig Ihrer Meinung. Nur: 

Wer bestimmt denn den Marktpreis? Wir fertigen Gutachten über Unternehmenswerte; 

bei zehn Gutachten werden zehn verschiedene Werte attestiert, und der Streit geht los. 

Wenn das Vorkaufsrecht in einem Vertrag niedergelegt ist, dann bedeutet das nichts 

anderes, als dass beim Kauf des Unternehmens durch einen fremden Dritten ein Preis 

für die Landesbausparkasse festgelegt wird und damit die Sparkassen geschädigt wer

den. Der Grund liegt darin, dass jeder, der das Unternehmen kauft, dafür Sorge tragen 

wird, dass in der Definition des Marktpreises bzw. des Kaufpreisanteils für die Landes

bausparkasse ein möglichst hoher Wert festgeschrieben wird. Wenn das Produkt an die 

Sparkassen herausverkauft wird, bleibt vom restlichen Unternehmenswert wesentlich 

weniger übrig, das heißt, sollte das Unternehmen  wie auch immer  privatisiert werden, 

belasten wir die Sparkassen mit einem erhöhten Vorkaufspreis und reduzieren praktisch 

den Preis für einen Fremdeinsteiger, der sich unter Umständen ein Schnäppchen holen 

kann. Das ist mit Sicherheit von Ihnen gut gemeint.

Zur Landesbodenkreditanstalt: Bayern ist mehrheitlicher Gesellschafter  ich habe das 

hier schon einmal dargelegt , und es besteht ein ganz klarer öffentlicher Auftrag. Ich 

mache mir keine Sorgen, da der bayerische Staat dafür Sorge tragen wird, dass bei einer 

Privatisierung oder Fusionierung die Landesbodenkreditanstalt herausgegliedert wird. 

Wir haben mit der Umwandlung eine Flexibilität geschaffen, was marktgerecht ist; denn 

wir können uns in der heutigen Situation nicht festlegen, wie es von manchen gefordert 

wird: Wenn, dann werden wir nur fusionieren.  Es gibt andere Optionen. So kann uns 

sogar die Privatisierung von der EU vorgeschrieben werden, ohne dass wir das wollen. 

Wenn uns von der FDP oder mir unterstellt wird, wir wollten privatisieren, dann frage ich: 

Was heißt denn das? Das liebste wäre mir  das will ich ganz ehrlich sagen , wenn die 

Bank kapitalmarktfähig würde und wir 50% und eine Aktie behalten würden, weil wir dann 

in einer Hauptversammlung immer die Mehrheit hätten.
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Eine Sorge, die mich momentan umtreibt, steht im Zusammenhang mit der Landesbank. 

Ich muss jetzt etwas ausholen. Das Konzept der Bad Bank, das hier angedacht wird, 

greift etwas zu kurz. Was bedeutet denn das für die deutschen Banken? Früher gab es 

10, 15 Wettbewerber. Wie viele Wettbewerber haben wir im Bankensektor denn heute 

noch? Drei. Diese drei sind äußerst schwach. Die HypoVereinsbank benennt sich nun 

um in Unicredit. Schauen Sie sich einmal im Internet um, wie es dieser Bank geht! Ihr 

geht es sogar noch schlechter als der Landesbank. Dann gibt es noch die Commerzbank, 

und es gibt die Dresdner Bank, die nur deshalb überlebt hat, weil der deutsche Staat 18 

Milliarden Euro bei einem Börsenwert von 2,5 Milliarden Euro zugeschossen hat. Wei

terhin gibt es noch einige Institute aus Österreich, die erklären, ihr Marktanteil in Bayern 

sei groß genug und sie bräuchten keinen größeren Anteil.

Wer, bitte schön, soll in Zukunft unsere Unternehmen finanzieren? Ich kenne ein Solar

unternehmen, das einen Kredit in Höhe von 25 Millionen Euro benötigt. Die Sparkasse 

ist zu klein dafür. Die Commerzbank und die HypoVereinsbank ziehen sich zurück, weil 

der Markt sehr volatil ist. Wir brauchen zukünftig in Bayern  ich sage das laut und deutlich 

 eine ganz starke Landesbank. Ich habe die größte Sorge bezüglich der Bad Banks; 

denn in den nächsten 20 Jahren werden keine Dividenden ausgezahlt werden. Würden 

Sie sich in Zukunft an einer deutschen Bank beteiligen, wenn Sie keine Dividende be

kommen? Ich sage klar: Nein. Die Folge wird sein, dass der Börsenwert dieser deutschen 

Banken ins Bodenlose sinkt und die restlichen deutschen Banken Übernahmekandida

ten werden und von ausländischen Investoren aufgekauft werden. Dann möchte ich 

sehen, wie es dem bayerischen Mittelstand und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh

mern geht. Das ist meine große Sorge. Also: Wir brauchen eine möglichst starke 

Landesbank.

Ich komme zur Besetzung des Verwaltungsrats. Ich habe gelesen, was Sie, Herr Hal

litzky, und Sie, Herr Pohl, vorgetragen haben. Ich habe mir gedacht: Das klingt gar nicht 

so blöde.

(Bernhard Pohl (FW): Danke!)
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 Das war im ersten Moment. Ich bin ehrlich zu Ihnen.  Wenn man sich aber das Thema 

genauer anschaut, dann befällt einen eine große Sorge. Oft schlägt man die Zeitung auf 

und liest, was wir in der Landesbankkommission besprochen haben. Mein Name steht 

eigentlich nie in der Zeitung. Daraus lässt sich schließen, dass ich wahrscheinlich nichts 

sage. Ich habe die große Sorge, dass wir dieselben Probleme bekommen, die in der 

Landesbankkommission herrschen. Man liest immer wieder über Interna in der Zeitung, 

was nicht in Ordnung ist.

(Bernhard Pohl (FW): In welcher Zeitung denn?)

Der zweite Punkt ist ein ganz wesentlicher. Schauen Sie sich doch einmal die KfW und 

die IKB an, schauen Sie sich die Landesbanken an. In allen Banken saßen Politiker.

(Zuruf der Abgeordneten Margarete Bause (GRÜNE))

 Ich verstehe Sie, Frau Bause.  Wer nimmt für sich in Anspruch, die Kompetenz zu 

haben, zu der Arbeit in einem Verwaltungsrat beitragen zu können? Das sind für mich 

die Finanzexperten, sonst niemand.

(Zurufe von der SPD)

 Darum lassen wir es doch.  Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen: Ich habe den Herrn 

Finanzminister gebeten, das Gremium mit mehr Sachkompetenz zu besetzen. Ich habe 

auch das Interesse verstanden, dass in der schwierigen Situation die Mehrheit beim 

bayerischen Staat bleiben muss. Insofern kann ich den Doppelstimmrechten zustimmen. 

Die GRÜNEN wollten, dass in die Satzung aufgenommen wird, dass kaufmännische 

Grundsätze gelten. Kaufmännische Grundsätze sind im Handelsgesetzbuch definiert. 

Diese Regelung brauchen wir in das Gesetz nicht aufzunehmen.

Damit komme ich zu einem ganz wesentlichen Punkt: Interbankenhandel und Invest

mentbanking seien keine strategische Maßnahme. Das ist so, als wenn man behaupten 

würde, es sei keine Strategie für Opel, Autos zu bauen. Opel könne zwar Getriebe bauen, 

aber keine Autos. Wir haben es hier mit einer Bank zu tun. Es besteht die Gefahr, dass 

Protokollauszug
27. Plenum, 15.07.2009 Bayerischer Landtag  16. Wahlperiode 25 



originäre Bankgeschäfte eingeschränkt werden. In seiner Rede anlässlich der Presse

konferenz am 15. März dieses Jahres hat Herr Kemmer ganz klar ausgedrückt, dass die 

Risikoaktiva massiv zurückgeführt werden, und zwar um 70 Milliarden Euro, und dass 

Geschäfte ohne Kundenbezug eingestellt werden. Die Probleme, die bei der Landes

bank entstanden sind, resultierten ausschließlich aus Geschäften ohne Kundenbezug. 

Es waren Eigenanlagen auf dem amerikanischen Markt, Beteiligungen an Fonds oder 

Ähnlichem. Daran muss sich ein Vorstand messen lassen. Dazu ist ein Verwaltungsrat 

vorhanden. Der Verwaltungsrat erlässt üblicherweise eine Geschäftsordnung. Im Rah

men dieser Geschäftsordnung kann sich der Vorstand bewegen. Eine Geschäftsordnung 

kann man einfacher als ein Gesetz ändern. Das heißt, man kann sich den Marktgege

benheiten wesentlich besser anpassen.

Ich komme jetzt im Detail darauf zu sprechen, was das für die Landesbank bedeuten 

würde. Wir wollen 10 Milliarden Euro zurück haben. Sie beschweren sich mit Recht, dass 

zu viele Arbeitsplätze  von 19.000 auf 14.000  abgebaut werden müssen. Aber wie 

wollen wir denn die Bank halten, wenn wir ihr das wesentliche Geschäft wegnehmen? 

Der Eigenhandel soll ausgenommen sein. Die Bank kann also für Kunden in Zukunft kein 

Investmentbanking mehr betreiben. Was den Interbankenhandel betrifft, so ist festzu

stellen, dass die Landesbank keine Geldanlagen hat. Die Landesbank benötigt die 

Sparkassen und andere Banken, damit sie zu Geld kommt. Wie soll die Landesbank an 

Geld kommen, um Geld ausgeben zu können, wenn sie keine Eigenanlagen hat, weil 

das untersagt oder strategisch nicht gewollt ist? Das ist mir unerklärlich. Der Interban

kenhandel ist für eine Geschäftsbank der Größenordnung wie der Landesbank ein 

essenzieller Bestandteil der Geschäftsaktivitäten. Das ist notwendig bei nahezu allen 

Kundentransaktionen.

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Seien Sie so freundlich und kommen Sie bitte 

zum Schluss.
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Dr. Franz Xaver Kirschner (FDP):  Für das Investmentbanking gilt das Gleiche. Der 

Landesbank wird untersagt, Vermögensverwaltung für private Kunden zu betreiben. Der 

Landesbank wird untersagt, Emissionen an der Börse zu tätigen.

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Kommen Sie bitte wirklich zum Schluss.

Dr. Franz Xaver Kirschner (FDP):  Damit habe ich eigentlich schon alles gesagt.

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Herr Hallitzky hat um eine Zwischeninterven

tion gebeten. Herr Dr. Kirschner, Sie müssen am Pult bleiben.

Dr. Franz Xaver Kirschner (FDP):  Lieber Herr Hallitzky, bitte.

Eike Hallitzky (GRÜNE):  Sehr geehrter Herr Kirschner, Sie wissen doch genauso gut 

wie ich, dass die Bayerische Landesbank als bayerische Bank ohne ein eigenes Retail

geschäft, ohne ein eigenes Einlagengeschäft, keine Zukunft hat. Zum Ersten. Deshalb 

ist es für die Landesbank, wenn sie auf Bayern beschränkt sein soll, zwingend notwen

dig, ein solches Retailgeschäft aufzubauen, ob mit der HypoVereinsbank oder mit den 

Sparkassen sei dahingestellt. Die jetzige Debatte über Fusionen bei den Sparkassen 

hat auch damit zu tun. Auch das wissen Sie. Wenn die Landesbank das macht, dann 

muss sie die Sparkassen fragen: Macht ihr das mit uns, oder müssen wir das gegen euch 

machen?  In dieser Situation ist es zwingend notwendig, solche Assets wie die Lan

desbausparkasse gegenüber den Sparkassen abzusichern, weil die Landesbank sonst 

über die Kundendateien und über alle möglichen Daten verfügen könnte, obwohl die 

Landesbausparkasse letztendlich eine Sparkassensache ist. Deshalb ist das Vorkaufs

recht für die Sparkassen dringend notwendig.

Zum Zweiten: Die politische Verantwortung bei einer staatlichen Beteiligung liegt in aller 

Regel  das zu unserer Kritik an der Gremienzusammensetzung  bei der Exekutive. In 

dem Moment, in dem das Verhalten der Exekutive dazu führt, egal ob schuldhaft oder 

nicht  in dem Fall war es sogar schuldhaft , dass das Budgetrecht des Landtags aus
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gehebelt wird, verliert sie nach meiner festen demokratischen Überzeugung das Recht, 

alleine in diesem Verwaltungsrat zu entscheiden. In dem Moment geht die Aufgabe der 

Kontrolle im Verwaltungsrat von der Exekutive auf die Legislative über. Das ist die Mei

nung der Opposition.

Sie sollten einmal in einer stillen Stunde überlegen, was Sie machen, wenn die Staats

regierung demnächst weiter den Mist macht, den sie in den vergangenen Jahren 

gemacht hat, und die Landesbank aufgrund eigener Entscheidungen noch weiter in sol

che Bredouillen reinschlittern lässt. Wir als Opposition müssten dann sagen, wir wollten 

in den Verwaltungsrat hinein, aber ihr habt das gegen unseren Willen verbockt. Deswe

gen rate ich Ihnen in Ihrem eigenen Interesse, aber auch aus demokratischen Gründen: 

Stimmen Sie zu, dass die Legislative in den Verwaltungsrat der Landesbank gehört; 

denn nur dort kann sie unmittelbar Kontrolle ausüben, nur dort ist sie weiter als im Vor

zimmer.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dr. Franz Xaver Kirschner (FDP):  Herr Hallitzky, Sie haben zwei Fragen gestellt. Die 

eine bezog sich auf das Vorkaufsrecht. Ich habe es vorhin erwähnt. Nach meinem 

Kenntnisstand  das ist auch der Kenntnisstand der Landesbankkommission, und das 

ist hier kein Geheimnis  liegt ein Vertrag zwischen den Sparkassen und der Landesbank 

in Sachen Landesbausparkasse vor. Wenn die Sparkassen so ein großes Interesse 

daran haben, sollen sie jetzt bitte einen Preis nennen und erklären, was sie bereit sind 

zu bezahlen, denn die Werthaltigkeit wird sich in den nächsten drei bis fünf Jahren wohl 

nicht wesentlich ändern. Dann haben wir ganz klare Werte, und dann bin ich völlig bei 

Ihnen.

Ich wehre mich nur dagegen, dass ein Vorkaufsrecht zum Schaden der Steuerzahler 

geschaffen wird, während gleichzeitig ein Vorkaufsrecht geschaffen wird, das dazu führt, 

dass die Sparkassen am Schluss mehr bezahlen müssen, als es wert ist.
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Zweitens haben Sie den Verwaltungsrat angesprochen. Ich habe es ganz offen gesagt. 

Auf den ersten Blick ist es in Ordnung. Ich habe Ihnen auch erklärt, warum ich gegen 

diesen Vorschlag bin. Es sind die zwei Gründe, die ich bisher erlebt habe. Ich persönlich 

traue es mir nicht zu, im Verwaltungsrat der Landesbank tätig zu werden, weil mir dazu 

die bankinterne Fachkompetenz fehlt. Ich würde auch bei mir in der Firma nicht akzep

tieren, dass sich jemand einmischt, der von der Sache keine Ahnung hat. Genauso kann 

ich es bei der Landesbank nicht verantworten.

(Beifall bei der FDP)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Nochmals ums Wort gebeten hat Frau Aures.

Inge Aures (SPD):  Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte abschließend auf drei 

Punkte eingehen. Zunächst einmal warten wir jetzt sechs Monate ab. Wir werden dann 

das Gutachten über die Schadensersatz und Haftungsansprüche sowohl gegen den 

Vorstand als auch gegen den Verwaltungsrat vorliegen haben. Für die Zukunft hätte ich 

noch eine herzliche Bitte: Die GBW verfügt über 34.000 Wohnungen. Damit sollte man 

umsichtig, sozial und vorsichtig umgehen. Das möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben. 

Deutlich machen möchte ich auch noch einmal, dass es uns ein großes Anliegen ist, 

dass auch bei unseren bayerischen Sparkassen die Personalvertretungen in den Ver

waltungsräten vertreten sind.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Herr Dr. Kirschner, heute haben Sie etwas staatstragend geredet, aber sonst sind Sie 

bei uns im Ausschuss ganz vernünftig.

(Beifall bei der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Zum Schluss hat noch Herr Staatsminister 

Fahrenschon ums Wort gebeten.
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Staatsminister Georg Fahrenschon (Finanzministerium):  Frau Präsidentin, meine 

sehr verehrten Damen und Herren! Am Anfang will ich ganz klar feststellen, dass die 

internationale Finanzmarktkrise noch nicht beendet ist. Wir haben momentan, wenn Sie 

so wollen, eine gewisse aktuelle Notlage überwunden, aber von normalen Verhältnissen 

können wir noch nicht sprechen. Genauso ist bei aller Bedeutung des Gesetzes, die der 

Vorsitzende Winter zu Recht in den Mittelpunkt seines Beitrags gestellt hat, festzuhalten, 

dass die neue gesetzliche Grundlage für die Bayerische Landesbank auch nicht alle 

Probleme lösen wird. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wir mit dem neuen Lan

desbankgesetz ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg zur notwendigen Umstrukturie

rung und aus der krisenhaften Situation heraus erreicht haben. Wir schaffen mit dem 

Gesetz einen angemessenen rechtlichen Rahmen für die Zukunft der BayernLB. Sie 

erhält die notwendige rechtliche Grundlage und die Sicherheit sowie das notwendige 

Instrumentarium, um die noch verbleibende Wegstrecke zu meistern.

Aus Sicht der Staatsregierung will ich kurz auf die drei wesentlichen Diskussionspunkte 

in den Ausschusssitzungen eingehen.

Die meisten Diskussionen gab es zur Zusammensetzung des Verwaltungsrats. Die Än

derungswünsche reichen von der Aufnahme von Landtagsabgeordneten über die Be

teiligung von mehr Personalvertretern bis hin zur Mitgliedschaft des Ministerpräsidenten 

im Verwaltungsrat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst ist deutlich her

auszuarbeiten, dass wir jetzt über eine Reform und notwendige strukturelle Änderungen 

bei der Landesbank debattieren. Die Änderungen am Sparkassengesetz werden feder

führend vom Innenministerium erarbeitet und jetzt vorbereitet. Ich glaube, dass es richtig 

ist, dass wir uns bei der Frage nach der Beteiligung von Arbeitnehmervertretungen in 

den Verwaltungsräten der Stadt und Kreissparkassen Zeit nehmen, um darüber mit den 

betroffenen kommunalen Mandatsträgern zu diskutieren. Darüber hier zu diskutieren, 

passt schlicht und einfach nicht. Aus der Tatsache, dass wir uns hier nicht mit dieser 

Frage auseinandersetzen, dürfen Sie noch keine Vorfestlegung ableiten.
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Darauf hinweisen will ich auch, dass wir in der Abwägung zwischen den Argumenten 

einem kleinen, arbeitsfähigen Verwaltungsrat den Vorzug geben müssen. In der jetzigen 

Situation müssen wir deutlich machen, dass im Verwaltungsrat eine sehr intensive Arbeit 

notwendig ist. Gleichzeitig haben wir die Veränderung hin zu mehr Sachverstand und 

zu mehr Expertenwissen im Verwaltungsrat gut geschafft. Vorgeworfen wurde immer, 

dass der Sachverstand fehle und dass Kundenferne bestehe.

Lassen Sie es sich noch einmal vor Augen führen. Von 11 Mitgliedern im Verwaltungsrat 

sind nur vier Politiker. Sieben Mitglieder des Verwaltungsrats sind Sparkassenvorstände, 

Arbeitnehmervertreter, Vertreter der Wissenschaft, Vertreter der Kunden  Vertreter von 

Industrie und Mittelstand. Dieses Verhältnis von sieben zu vier ist schon ein Beweis 

dafür, dass wir mit diesem Landesbankgesetz vollkommen neue Wege gehen wollen. 

Eine Reduzierung der Anzahl externer Mitglieder halte ich für falsch. Das wäre nämlich 

das Ergebnis Ihrer Vorschläge gewesen.

Deutlich herausarbeiten will ich auch, dass wir nicht nur aus der Sicht des Landtags, des 

Haushaltsausschusses und des Budgetrechts, sondern auch aus der Sicht des bayeri

schen Steuerzahlers unbedingt vermeiden müssen, dass die BayernLB bzw. ihr Ver

waltungsrat zum Schauplatz politischer Auseinandersetzungen wird. Die politische 

Auseinandersetzung gehört hier in das Plenum oder in die zuständigen Ausschüsse oder 

Kommissionen des Landtags. Der Verwaltungsrat der BayernLB hat jetzt nur eine Auf

gabe: Er muss die Bank weiter intensiv auf ihrem Weg zurück zu ihrem zentralen 

Geschäftsfeld und zurück zu einer notwendigen ergänzenden Bank für die bayerischen 

Stadt und Kreissparkassen begleiten. Das ist nicht das Thema einer politischen Aus

einandersetzung.

(Beifall bei der CSU)

Trotzdem muss aufgrund der Größe der Stabilisierungsmaßnahme der Freistaat Bayern 

zumindest während der Umstrukturierungsphase über die Mehrheit im Aufsichtsgremi

um verfügen. Um aber eine unnötige personelle Ausdehnung zu vermeiden und das 
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Gremium arbeitsfähig und effektiv zu halten, ist das Doppelstimmrecht die richtige Lö

sung. Darauf können wir zu gegebener Zeit sofort verzichten, um den Weg zur notwen

digen Flexibilität, oder zur Gewinnung von potentiellen Investoren oder Fusionspartnern 

freizumachen. Die Blaupause ist darauf ausgerichtet, den Verwaltungsrat arbeitsfähig 

zu erhalten. Wir brauchen keine großen Gremien, sondern wir brauchen sachverstän

dige Gremien, denn nur die können uns auf dem wichtigen und schwierigen Weg wirklich 

zur Seite stehen. Das ist der Ansatzpunkt.

Darüber hinaus will ich deutlich machen, dass alle Fraktionen den Vorschlag der Staats

regierung unterstützen, das Umwandlungsrecht in das Landesbankgesetz einzuarbei

ten. Das ist wichtig, weil sowohl auf die Bank als auch auf die Anteilseigner noch wichtige 

Aufgaben warten. Hier kann und wird das Umwandlungsrecht noch von großem Nutzen 

sein. So werden wir uns z. B. in den kommenden Wochen und Monaten genau ansehen, 

ob die sogenannten BadBankModelle für die BayernLB und ihre Eigentümer ein sinn

voller Weg sein könnten. Hierzu hat der Bundestag erst in den letzten Wochen die 

gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen. Wir werden diese Modelle jetzt gemeinsam 

mit der Bank prüfen. In diesem Zusammenhang kann und wird der neue Artikel 1 a des 

Bayerischen Landesbankgesetzes hilfreich sein.

Dabei war stets beabsichtigt, den Landtag bei wichtigen und grundlegenden Entschei

dungen bezüglich der Landesbank einzubinden. Der Zusammenhang zwischen dem 

Bayerischen Landesbankgesetz und der Bayerischen Haushaltsordnung ist nicht neu. 

Der Artikel 65 Absatz 7 Bayerische Haushaltsordnung verpflichtet die Staatsregierung, 

den Haushaltsausschuss als Vertreter des Landtages vorher einzubinden. Den Ände

rungsantrag, mit dem für die Vorbereitung der Umwandlung der Maßnahmen die Zu

stimmung des Landtags gefordert wird, kann ich deshalb problemlos mittragen.

Einen Zustimmungsvorbehalt des Sparkassenverbandes Bayern kann ich allerdings 

nicht befürworten. Bei aller gebotenen Rücksichtnahme auf die Sparkassen, die der 

Freistaat Bayern Ende des vergangenen Jahres zweifellos unter Beweis gestellt hat, 

kann sich der Freistaat als 94prozentiger Mehrheitseigner in diesen wichtigen Fragen 
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einem Vetorecht des Sparkassenverbandes nicht unterwerfen. Ich bitte Sie, sich die 

Größenverhältnisse deutlich zu machen.

Bezüglich der Unterstützung der Sparkassen als tragender Säule für den Finanzmarkt 

wird es niemanden geben, der die Bayern oder die Regierungsfraktionen überzeugen 

muss. Unser Weg ist der richtige Weg. Andere Länder streiten seit Jahren über die Mit

haftung der Sparkassen. Wir setzten sie frei, weil wir von ihrer tragenden Rolle überzeugt 

sind.

(Beifall bei der CSU)

Ich kann den Wunsch der Antragsteller, durch eine Änderung der Aufgabenbeschrei

bung eine Wiederholung der schweren Krise der BayernLB zu vermeiden, nachvollzie

hen. Niemand in diesem Hause möchte, dass die BayernLB erneut in ihrer Existenz 

gefährdet wird. Ich glaube aber, dass der gesetzliche Ausschluss bestimmter vermeint

lich risikoträchtiger Geschäftsfelder nicht das richtige Mittel ist. Die BayernLB benötigt  

wie ihre Wettbewerber  Flexibilität, um sich auf Veränderungen des Marktes und der 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einzustellen. Außerdem lässt sich heute nicht 

sagen, welche Geschäfte sich in ein paar Jahren als besonders risikoträchtig heraus

stellen werden.

Herr Kollege Hallitzky, dieser Fehler ist schon einmal gemacht worden. Wir sollten ihn 

jetzt nicht wiederholen. Die von Ihnen genannten Begriffe Investmentbanking und Inter

bankenhandel sind nicht per se abzulehnen. Kundenberatungsgeschäfte fallen genauso 

darunter wie der normale Geldverkehr zwischen den Banken. Ich kann Sie jedoch be

ruhigen: Das strategische Geschäftsfeld Interbankenhandel wurde gestrichen. Wir füh

ren dieses falsche Geschäftsfeld zurück und konzentrieren die Bank auf die richtigen 

Geschäftsfelder.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte noch einen Ausblick auf die kom

menden Entscheidungen geben. Nach der Verabschiedung des neuen Landesbankge

setzes wird zügig die Neubildung der Gremien in Angriff genommen werden. Hierzu 
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gehört die Bestellung der vier externen Mitglieder des Verwaltungsrats. In seiner kon

stituierenden Sitzung werden wir auch einen neuen stellvertretenden Verwaltungsrats

vorsitzenden wählen.

Die Satzung der Bank wird an die neuen Vorgaben des Landesbankgesetzes angepasst. 

Neben der Änderung der Satzung plane ich noch weitere Änderungen der sogenannten 

Corporate Governance Richtlinie der Bank. In diesem Zusammenhang werden wir ins

besondere die Zuschnitte der Ausschüsse und des Verwaltungsrats einer Überprüfung 

unterziehen. Wir werden neben dem großen Verwaltungsrat und dem notwendigen Bi

lanz und Rechnungsprüfungsausschuss angesichts der besonderen Situation auch 

einen Risiko und Kreditausschuss installieren.

Außerdem muss sich natürlich die Bank in ihrem Geschäftsmodell stabilisieren und kon

sequent an der Umsetzung der Ihnen bekannten Eckwerte, die wir bereits in verschie

denen Sitzungen präsentiert haben, arbeiten.

Das Beihilfeverfahren muss abgeschlossen werden. Zur Umstrukturierung und Umset

zung des neuen Geschäftsmodells gehört natürlich auch der Abschluss des Verfahrens. 

Da in Brüssel die Sommerpause ansteht, werden wir dies erst im Herbst vermelden 

können.

Schließlich werden wir als Eigentümer der Bank auch weiterhin alle strategischen Op

tionen aktiv und ergebnisoffen prüfen. Wir beobachten die Entwicklung der Bankenland

schaft sehr aufmerksam und genau. Neben der Prüfung der Angebote der BadBank

Modelle der Bundesregierung wird im Mittelpunkt der Arbeiten die mittelfristige Abgabe 

der Kontrollmehrheit an der BayernLB stehen. Sofern sich hierzu interessante Optionen 

ergeben, werden wir zu gegebener Zeit die erforderlichen Schritte unternehmen und vor 

einer etwaigen Umsetzung selbstverständlich den Landtag beteiligen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, abschließend möchte ich mich bei allen Mit

arbeitern in den Ausschüssen, in der Parlamentarischen Kontrollkommission, im Wirt

schaftsausschuss, im Rechtsausschuss und bei den Mitgliedern in allen beratenden 
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Gremien bedanken. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir diese konstruktive Arbeit 

fortsetzen müssen, um der Bayerischen Landesbank die Möglichkeit zu geben, ihre 

wichtige strategische Rolle am Markt so schnell wie möglich einzunehmen. Sie ist näm

lich nicht erst seit der Kapitalzufuhr des vergangenen Jahres von großer Bedeutung für 

die Bürger, sondern hat eine wesentliche Scharnierfunktion. Wir haben den Auftrag, 

sorgsam mit ihr umzugehen. Ich bitte Sie deshalb nochmals um die Zustimmung zu dem 

Gesetzentwurf in der zuletzt vom Verfassungsausschuss beschlossenen Fassung.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Die Staatsregierung hat etwas mehr Zeit ver

braucht. Mir liegen jedoch keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Deshalb schließe 

ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen der Gesetz

entwurf auf der Drucksache 16/1391, die Änderungsanträge auf den Drucksachen 

16/1502, 16/1524, 16/1526, 16/1584 und 16/1698 sowie die Beschlussempfehlung mit 

Bericht des federführenden Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen auf 

Drucksache 16/1831 zugrunde.

Vorweg lasse ich über die vom federführenden Ausschuss für Staatshaushalt und Fi

nanzfragen zur Ablehnung vorgeschlagenen Änderungsanträge auf den Drucksachen 

16/1502, 16/1524, 16/1526 und 16/1584 abstimmen.

Um das Verfahren zu beschleunigen, bitte ich Sie um Ihr Einverständnis, dass wir die 

Änderungsanträge insgesamt abstimmen und der Abstimmung das Votum des jeweils 

federführenden Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen zugrunde legen. Be

steht damit Einverständnis?  Breites Nicken. Dann lasse ich so abstimmen.

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. dem Abstimmungsver

halten seiner Fraktion im jeweils federführenden Ausschuss für Staatshaushalt und 

Finanzfragen einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen.  Das sind alle Frak

tionen. Gibt es Gegenstimmen?  Keine. Stimmenthaltungen?  Auch nicht. Damit 

übernimmt der Landtag diese Voten. Die Änderungsanträge sind damit abgelehnt.
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Den Gesetzentwurf empfiehlt der endberatende Ausschuss für Verfassung, Recht, Par

lamentsfragen und Verbraucherschutz zur Annahme mit der Maßgabe von Änderungen. 

Ich verweise insoweit auf die Drucksache 16/1831.

Wer dem Gesetzentwurf mit den vorgeschlagenen Änderungen zustimmen will, den bitte 

ich um das Handzeichen.  Das sind die Fraktionen der CSU und der FDP. Ich bitte um 

die Gegenstimmen.  Das sind die Fraktionen der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 

GRÜNEN. Stimmenthaltungen?  Das sind die Freien Wähler. Frau Kollegin Pauli ist 

nicht anwesend. Damit ist der Gesetzentwurf so beschlossen.

Ein Antrag auf Dritte Lesung wurde nicht gestellt. Allerdings ist nach § 127 Absatz 2 der 

Geschäftsordnung über die Fassung des Gesetzentwurfes in der Fassung des endbe

ratenden Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Verbraucher

schutz, der diesen Gesetzentwurf zur Zustimmung empfiehlt, namentliche Abstimmung 

beantragt worden. Sie finden die Urnen wie üblich an beiden Seiten des Saales sowie 

auf dem Stenografentisch. Für die Abstimmung stehen fünf Minuten zur Verfügung. An

schließend werden die Stimmen außerhalb des Saales ausgezählt. Das Ergebnis wer

den Sie dann später erfahren. Mit der Abstimmung kann nun begonnen werden.

(Namentliche Abstimmung von 19.10 bis 19.15 Uhr)

Präsidentin Barbara Stamm:  Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich schließe die 

Stimmabgabe. Die Stimmkarten werden draußen ausgezählt, und das Ergebnis wird zu 

einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Ich bitte Sie, die Plätze einzunehmen, damit 

wir in der Tagesordnung fortfahren können.

(...)

Präsidentin Barbara Stamm:  Es hat den Titel: "Gesetz zur Änderung des Bayerischen 

LandesbankGesetzes und des Sparkassengesetzes".
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Mit der Annahme des Gesetzentwurfes in der Fassung des endberatenden Ausschusses 

hat der Änderungsantrag auf der Drucksache 16/1698 seine Erledigung gefunden.
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Ackermann Renate X
Aiwanger Hubert X
Arnold Horst X
Aures Inge X

Bachhuber Martin X
Prof. Dr. Barfuß Georg
Prof. (Univ Lima) Dr. Bauer Peter X
Prof. Dr. Bausback Winfried X
Bause Margarete X
Dr. Beckstein Günther
Dr. Bernhard Otmar X
Dr. Bertermann Otto X
Dr. Beyer Thomas X
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann
Blume Markus X
Bocklet Reinhold X
Breitschwert Klaus Dieter X
Brendel-Fischer Gudrun X
Brunner Helmut
Dr. Bulfon Annette X

Daxenberger Sepp
Dechant Thomas X
Dettenhöfer Petra X
Dittmar Sabine X
Dodell Renate
Donhauser Heinz X
Dr. Dürr Sepp X

Eck Gerhard X
Eckstein Kurt
Eisenreich Georg X

Dr. Fahn Hans Jürgen X
Felbinger Günther X
Dr. Fischer Andreas X
Dr. Förster Linus X
Freller Karl X
Füracker Albert X

Prof. Dr. Gantzer Peter Paul
Gehring Thomas X
Glauber Thorsten
Goderbauer Gertraud X
Görlitz Erika X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Dr. Goppel Thomas X
Gote Ulrike X
Gottstein Eva X
Güll Martin X
Güller Harald X
Guttenberger Petra X

Hacker Thomas X
Haderthauer Christine
Halbleib Volkmar X
Hallitzky Eike X
Hanisch Joachim
Hartmann Ludwig X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W. X
Herold Hans X
Dr. Herrmann Florian X
Herrmann Joachim
Dr. Herz Leopold X
Hessel Katja X
Dr. Heubisch Wolfgang X
Hintersberger Johannes X
Huber Erwin
Dr. Huber Marcel
Dr. Hünnerkopf Otto X
Huml Melanie X

Imhof Hermann X

Jörg Oliver X
Jung Claudia X

Kamm Christine X
Karl Annette X
Kiesel Robert X
Dr. Kirschner Franz Xaver X
Klein Karsten X
Kobler Konrad X
König Alexander X
Kohnen Natascha X
Kränzle Bernd X
Kreuzer Thomas X

Ländner Manfred X
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lorenz Andreas X

Abstimmungsliste
zur namentlichen Schlussabstimmung am 15.07.2009 zu Tagesordnungspunkt 20: Gesetzentwurf der
Staatsregierung; zur Änderung des Bayerischen Landesbank-Gesetzes und des Sparkassengesetzes
(Drucksache 16/1391)
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian X
Maget Franz X
Matschl Christa X
Meißner Christian X
Dr. Merk Beate
Meyer Brigitte X
Meyer Peter X
Miller Josef X
Müller Ulrike X
Mütze Thomas X
Muthmann Alexander X

Naaß Christa X
Nadler Walter X
Neumeyer Martin X
Nöth Eduard X
Noichl Maria X

Pachner Reinhard X
Dr. Pauli Gabriele
Perlak Reinhold X
Pfaffmann Hans-Ulrich X
Prof. Dr. Piazolo Michael X
Pohl Bernhard X
Pointner Mannfred X
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef X

Dr. Rabenstein Christoph X
Radwan Alexander X
Reichhart Markus X
Reiß Tobias X
Richter Roland X
Dr. Rieger Franz X
Rinderspacher Markus X
Ritter Florian
Rohde Jörg
Roos Bernhard
Rotter Eberhard X
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold X
Dr. Runge Martin X
Rupp Adelheid

Sackmann Markus X
Sandt Julika X
Sauter Alfred X
Scharfenberg Maria X
Schindler Franz X
Schmid Georg X
Schmid Peter X
Schmitt-Bussinger Helga
Schneider Harald X
Schneider Siegfried
Schöffel Martin X
Schopper Theresa

Name Ja Nein Enthalte
mich

Schorer Angelika X
Schreyer-Stäblein Kerstin X
Schuster Stefan X
Schweiger Tanja X
Schwimmer Jakob X
Seidenath Bernhard X
Sem Reserl X
Sibler Bernd
Sinner Eberhard X
Dr. Söder Markus
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig
Sprinkart Adi X
Stachowitz Diana X
Stahl Christine X
Stamm Barbara X
Stamm Claudia X
Steiger Christa X
Steiner Klaus X
Stewens Christa
Stierstorfer Sylvia X
Stöttner Klaus
Strehle Max X
Streibl Florian X
Strobl Reinhold X
Dr. Strohmayr Simone

Taubeneder Walter X
Tausendfreund Susanna X
Thalhammer Tobias X
Tolle Simone X

Unterländer Joachim X

Dr. Vetter Karl X

Wägemann Gerhard X
Weidenbusch Ernst X
Weikert Angelika X
Dr. Weiß Bernd X
Dr. Weiß Manfred X
Dr. Wengert Paul
Werner Hans Joachim X
Werner-Muggendorfer Johanna X
Widmann Jutta X
Wild Margit X
Will Renate X
Winter Georg X
Winter Peter X
Wörner Ludwig X

Zacharias Isabell
Zeil Martin
Zeitler Otto
Zellmeier Josef X
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 89 47 18
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